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Änderung Nr. 54 des Flächennutzungsplans Stuttgart im Gewann Hummelsbrun-
nen Süd in Stuttgart-Zuffenhausen 
 
Zusammenstellung der FNP-relevanten Stellungnahmen der frühzeitigen Beteili-
gung der Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 1 BauGB 
 
 
Stellungnahme Öffentlichkeit Stellungnahme Verwaltung berück-

sichtigt 
Beteiligter 1 
 
Der Schutzabstand zum 
Wohngebäude des Beteiligten 
beträgt lediglich ca. 50 m und 
wird von diesem für unzumut-
bar gehalten. 

 
Die Bioabfallvergärungsanlage wird auf 
den Flächen der ehemals als privilegiert 
im Außenbereich zulässigen Gärtnerei 
gebaut. Für die Realisierung der Bioab-
fallvergärungsanlage wird das Gelände 
komplett frei geräumt und alle Be-
standsgebäude abgerissen. Damit be-
findet sich zukünftig kein Gebäude mehr 
im Schutzabstand von 300 m. 
 

 
nein 

Es wird vorgebracht, dass un-
zählige Erdkröten und Sma-
ragdeidechsen im Plangebiet 
leben. Deren Lebensraum wird 
nicht nur gefährdet, sondern 
vernichtet. Dazu nisten nach 
Auffassung des Beteiligten 
Rebhühner im Plangebiet, die 
ebenfalls gefährdet wären. 

Im Rahmen des Flächennutzungsplan-
verfahrens wurde das Plangebiet hin-
sichtlich der Artenschutzbelange unter-
sucht und entsprechende Erhebungen 
durchgeführt. Hierbei konnte das Vor-
kommen diverser Arten mit Schutzstatus 
nachgewiesen werden. Das Vorkommen 
des stark gefährdeten Rebhuhns konnte 
nicht nachgewiesen werden ebenso 
wenig wie ein Erdkrötenvorkommen. 
 

nein 

Beteiligter 2 
 
Der Beteiligte bringt vor, dass 
der Abstand vom Standort der 
Vergärungsanlage Hum-
melsbrunnen Süd zum nächs-
ten Wohngebiet (Stammheim) 
nur 350 m beträgt und damit 
zu gering ist.  

 
 
Der zu Grunde gelegte Schutzabstand 
stammt aus der Technischen Anleitung 
zur Reinhaltung der Luft – TA Luft (als 
Erste Allgemeine Verwaltungsvorschrift 
zum Bundesimmissionsschutzgesetz). 
Diese sagt aus, dass bei geschlossenen 
Anlagen, zu denen die geplante Anlage 
gehört, ein Schutzabstand von 300 m 
ausreichend ist. Das eigens erstellte 
Geruchsgutachten bestätigt dies.  
Im nachgeordneten Verfahren sind et-
waige Vorschriften, die Anlage selbst 
betreffend, abzuprüfen.  

 
 
nein 

Anlage 3 zur GRDrs. 942/2015 
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Stellungnahme Öffentlichkeit Stellungnahme Verwaltung berück-
sichtigt 

Der Beteiligte weist darauf hin, 
dass Topographie und vor-
herrschende Windrichtung 
wichtige Faktoren sind, die 
einen sehr starken Einfluss auf 
die Geruchsimmission im 
Wohngebiet Stammheim ha-
ben, der nicht außer Acht ge-
lassen werden darf. Beim 
Wohngebiet Stammheim be-
trägt der Höhenunterschied zur 
Vergärungsanlage lediglich 
10 m. Das Wohngebiet liegt 
westlich der Anlage. 
Die Trockenvergärung bringt 
erhebliche Geruchsemissionen 
mit sich. Diese sollen mit der 
Einhausung und dem darin 
befindlichen Unterdruck einge-
schränkt werden. Das bedeutet 
jedoch nicht, dass es dadurch 
keine Emissionen mehr gibt. 
Im Gegenteil, die Aussage der 
Grenzwert 500 GE/m³ wird 
eingehalten besagt, dass die 
Anwohner mit dauerhaften 
Emissionen zu rechnen haben! 
Diese Geruchsbelästigung ist 
bei dem oben dargestellten 
Sachverhalt (Nähe zu Wohn-
gebieten, Topographie und 
vorherrschende Windrichtung) 
nicht hinnehmbar und der Hin-
weis auf die Anlage in Back-
nang irreführend. 

Im Rahmen der Planungen zur Bioab-
fallvergärungsanlage wurde ein Ge-
ruchsgutachten erstellt. Dieses hat unter 
Berücksichtigung der Planungsdaten 
einer Vergleichsanlage, Literaturdaten 
sowie der kleinklimatischen Verhältnisse 
anhand einer Ausbreitungsberechnung 
nach Geruchsimmissionsrichtlinie 
(GIRL) die Geruchsbelastung in der 
Umgebung der geplanten Anlage in 
zwei Ausbaustufen berechnet. Das Ge-
ruchsgutachten hat zum Ergebnis, dass 
durch die Einhausung der wesentlichen 
geruchsemittierenden Anlagenteile so-
wie der Reinigung der Abluft aus diesen 
Anlagenteilen über einen Biofilter irrele-
vante Zusatzbelastungen im Sinne der 
GIRL in der umgebenden Wohnnutzung 
hervorgerufen werden.  
Bei der Beurteilung wurden die meteoro-
logischen Gegebenheiten berücksich-
tigt.  
Es geht neben der weitgehenden Ge-
ruchsvermeidung bei der GIRL um den 
Schutz vor schädlichen Umwelteinwir-
kungen. Eine Geruchskonzentration von 
500 GE/m³ (GE=Gerucheinheiten) darf 
nicht überschritten werden. Dieser Wert 
ist der Emissionsgrenzwert gemäß 30. 
BImSchV (Verordnung über Anlagen zur 
biologischen Behandlung von Abfällen). 
Darunter liegende Geruchskonzentrati-
onen in der Abluft sind zumutbar, sofern 
an den immissionsempfindlichen Orten 
die in der GIRL genannte Anzahl an 
Stunden je Kalenderjahr, in denen Ge-
rüche wahrgenommen werden können, 
nicht überschritten werden. Dies ist hier 
der Fall. 
 

nein 

Die geplante Kapazität der 
Vergärungsanlage wird in der 
Information verschleiert. Es 
wird von dem bisherigen Bio-
müllaufkommen von ca. 
15 000 t/a gesprochen und 
eine Verdoppelung der Menge 
bei Einführung der Biotonne 
als Pflichttonne erwartet, die 

Ein Kriterium für die Wahl des Standor-
tes ist die Erschließung in kurzer Dis-
tanz über die vorhandenen Bundesstra-
ßen und das Aufnahmevolumen dieser 
Verkehrstrassen. Das aktuell erwartete 
zusätzliche Verkehrsaufkommen durch 
Andienung und Abfuhr von der Anlage 
ist nach Prüfung verträglich.  
Die Zufahrt über die Ludwigsburger 

nein 
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Stellungnahme Öffentlichkeit Stellungnahme Verwaltung berück-
sichtigt 

von dieser einen Vergärungs-
anlage verarbeitet werden soll. 
Wie dieser „Schätz“-Wert 
(Verdoppelung) zustande 
kommt, ist nicht nachvollzieh-
bar und stark untertrieben, da 
der Bioabfall aus ganz Stutt-
gart in dieser Anlage verarbei-
tet werden soll. 
Für ganz Stuttgart ist von min-
destens 60 000 t/a auszuge-
hen (pro Einwohner 100 kg/a). 
Doch bereits bei den ange-
nommenen 30 000 t/a ergibt 
sich ein deutliches Ansteigen 
des Verkehrs- und Lärmauf-
kommens. 
Von den 30 000 t die angelie-
fert werden, erhält man nach 
der Vergärung ca. 70 % des 
ursprünglichen Gewichtes an 
Rohhumus und Gülle, die wie-
der abtransportiert werden 
müssen.  
Dies bedeutet, dass 51 000 t/a 
auf Lkw transportiert werden 
müssen. Bei einer Zuladung 
von 10 t/Lkw sind das zusätz-
lich 5 100 Lkw/a. 
Nennen Sie das eine „nicht 
signifikante Steigerung“ des 
Verkehrslärms? 
 

Straße ist auf Grund des Lkw-
Durchfahrtsverbots für Zuffenhausen 
ausgeschlossen.  
Die Anlage wird vom städtischen Ab-
fallwirtschaftsbetrieb (AWS) geplant und 
gebaut für eine Behandlungskapazität 
von ca. 35 000 Tonnen pro Jahr. 
Die Angaben zur erwarteten zusätzli-
chen Verkehrsbelastung liegen bei 
52 Lkw und 20 Pkw pro Tag, die über 
die angrenzenden Bundesstraßen prob-
lemlos bewältigt werden kann. Aktuell 
gibt es keinen Grund, diese Angaben in 
Frage zu stellen.  

Der Standort Hummelsbrun-
nen-Süd ist ein sehr schlechter 
Standort in Bezug auf die 
Nachbarschaft von Wohnge-
bieten (wie oben gezeigt) und 
ist daher abzulehnen. 
Der Stuttgarter Norden ist be-
reits jetzt mit Schadstoff-, Ge-
ruchs-, Lärm- und Verkehrs-
emissionen bis an die Grenze 
des Erträglichen belastet. 
Eine weitere Belastung ist un-
zumutbar. 

Die Bioabfallvergärungsanlage wird auf 
den Flächen der ehemals als privilegiert 
im Außenbereich zulässigen Gärtnerei 
gebaut. Der Schutzabstand von 300 m 
zu empfindlicher Wohnnutzung nach TA 
Luft ist eingehalten. Das vorliegende 
Geruchsgutachten bestätigt die Irrele-
vanz der Zusatzbelastung. Eine Detail-
lierung der anlagenbedingten Emissio-
nen hat im nachgeordneten Be-
bauungsplanverfahren durch ein Gut-
achten und entsprechend den immissi-
onsschutzrechtlichen Vorgaben im Ge-
nehmigungsverfahren zu erfolgen. 
Im Flächennutzungsplanänderungsver-
fahren werden die betroffenen Behörden 

nein 
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Stellungnahme Öffentlichkeit Stellungnahme Verwaltung berück-
sichtigt 

und sonstigen Träger öffentlicher Be-
lange beteiligt und um Stellungnahme 
aus ihrem Fachbereich gebeten, um auf 
etwaige Probleme hinzuweisen. Die In-
halte der eingegangenen Stellungnah-
men stehen einer Realisierung der An-
lage nicht entgegen. 
Die zu erwartenden Emissionen der An-
lage liegen unter den vorgeschriebenen 
Grenzwerten. Dies ist so weit für das 
FNP-Verfahren notwendig gutachterlich 
belegt. Eine gutachterliche Betrachtung 
der anlagenbedingten Luftschadstoffe 
erfolgt im nachfolgenden Bebauungs-
planverfahren, wenn das Energienut-
zungskonzept für die Anlage fixiert ist. 
Hinsichtlich der straßenverkehrsbeding-
ten Luftschadstoffe ist festzustellen, 
dass die Luftqualität in Zuffenhausen 
entlang den Hauptverkehrsstraßen wie 
auch im Übrigen Stadtgebiet von Stutt-
gart durch das bestehende Verkehrs-
aufkommen beeinträchtigt ist.  
Der Beitrag des Mehrverkehrs einer 
Bioabfallvergärungsanlage am Standort 
Gewann Hummelsbrunnen Süd stellt 
sich demgegenüber überwiegend ver-
gleichsweise gering dar. Der vorgese-
hene Anlagenstandort ermöglicht eine 
Andienung der Anlage ohne Durchfah-
rung der Ortslage von Zuffenhausen. 
Auf die angeführten Belastungen auf-
grund des öffentlichen Straßennetzes 
wird grundsätzlich mit Maßnahmen der 
Luftreinhaltung reagiert. 
 

Beteiligter 3 (Anhörungster-
min am 21. Januar 2013) 
 
Der Beteiligte fragt nach, ob 
mit einer Geruchsproblematik 
beim Austritt der Stoffe aus 
dem Fermenter gerechnet 
werden muss und wie damit 
umgegangen wird. 
 

 
 
 
Der geruchsarme bis -lose Material-
transport von Fermenter zu Nachrotte-
halle und Düngersilo ist anlagentech-
nisch zu gewährleisten.  
Im Rahmen der Planungen zur Bioab-
fallvergärungsanlage wurde ein Ge-
ruchsgutachten erstellt. Dieses hat unter 
Berücksichtigung der Planungsdaten 
einer Vergleichsanlage, Literaturdaten 
sowie der kleinklimatischen Verhältnisse 

 
 
 
nein 
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Stellungnahme Öffentlichkeit Stellungnahme Verwaltung berück-
sichtigt 

anhand einer Ausbreitungsberechnung 
nach Geruchsimmissionsrichtlinie 
(GIRL) die Geruchsbelastung in der 
Umgebung der geplanten Anlage in 
zwei Ausbaustufen berechnet. Das Ge-
ruchsgutachten hat zum Ergebnis, dass 
durch die Einhausung der wesentlichen 
geruchsemittierenden Anlagenteile so-
wie der Reinigung der Abluft aus diesen 
Anlagenteilen über einen Biofilter  irrele-
vante Zusatzbelastungen im Sinne der 
GIRL in der umgebenden Wohnnutzung 
hervorgerufen werden.  
 

Für die freiräumliche Planung 
des Bereichs regt er an, die 
Seitendeponie von hoher und 
dichter Bepflanzung freizuhal-
ten, um die Funktion als Aus-
sichtspunkt beizubehalten.  
 

Die Landschaftskonzeption Hummel-
graben, die derzeit erarbeitet wird, sieht 
die Seitendeponie als Aussichtspunkt 
vor. 
Das Thema ist nicht FNP-relevant. 

Kennt-
nisnahme

Zudem sollen seiner Meinung 
nach Feuchtbiotope als Er-
satzmaßnahme neu angelegt 
werden. 

Die Anlage von neuen Feuchtbiotopen 
wird im Rahmen der Konzeption von 
natur- und artenschutzrechtlichen Aus-
gleichs- und Ersatzmaßnahmen in den 
weiteren Verfahren eingehend geprüft. 
 

Kennt-
nisnahme
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Änderung Nr. 54 des Flächennutzungsplans Stuttgart im Gewann Hummelsbrun-
nen Süd in Stuttgart-Zuffenhausen 
 
Zusammenstellung der FNP-relevanten Stellungnahmen zum Scoping und der 
frühzeitigen Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 
gem. § 4 Abs. 1 BauGB 
 

Stellungnahme Behörden und 
sonstige Träger öffentlicher Be-
lange 

Stellungnahme Verwaltung berück-
sichtigt 

DB Services Immobilien GmbH
Niederlassung Karlsruhe 
 
Im betroffenen Bereich verlaufen 
die Zufahrten zu den Rettungsplät-
zen an den Portalen des Tunnels 
„Langes Feld“. Die Verkehrswege 
müssen auch nach einer Änderung 
der Nutzung erhalten und nutzbar 
sein. Gleiches gilt auch für die ge-
pachteten Gärten der Bahn-
Landwirtschaft. 
 

 
 
 
Der angesprochene Bereich ist 
nicht mehr Teil des Plangebietes 
und liegt außerhalb des Geltungs-
bereiches. Er ist für die Realisie-
rung der Planung nicht erforder-
lich. Die Zufahrten zu den Ret-
tungsplätzen und die gepachteten 
Gärten bleiben unbeeinträchtigt 
bestehen. 

 
 
 
ja 

Kabel und Leitungen der Deutschen 
Bahn AG können auch außerhalb 
von DB-eigenem Gelände verlegt 
werden. Rechtzeitig vor Beginn von 
Maßnahmen empfehlen wir eine 
Kabel- und Leitungsprüfung durch-
zuführen. 
 

Keine Relevanz im FNP-
Verfahren. 
Diese Information wurde an den 
AWS als Bauherr weitergegeben. 

Kenntnis-
nahme 

Landesamt für Geologie, Roh-
stoffe und Bergbau Baden-
Württemberg (RP Freiburg) 
Geotechnik 
Im Plangebiet stehen unter quartä-
ren Deckschichten unterschiedlicher 
Genese verkarstete oder verkars-
tungsfähige Kalksteine des Oberen 
Muschelkalks an. Nach Nordosten 
folgen darüber feste und harte Ton-, 
Sand- und Dolomitsteine des Unter-
keupers. Örtlich können Verkars-
tungserscheinungen (z. B. Spalten, 
Dolinen) angetroffen werden. 
 

 
 
 

 
Die Inhalte wurden in den Umwelt-
bericht übernommen. 

 
 
 
 
ja 

Bei geotechnischen Fragen im Zuge 
der weiteren Planung (z. B. zum 
genauen Baugrundaufbau, zu Bo-
denkennwerten, zur Wahl und Trag-

keine Relevanz im FNP-Verfahren. 
Diese Information wurde an den 
AWS als Bauherr weitergegeben. 

Kenntnis-
nahme 

Anlage 4 zur GRDrs. 942/2015 
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Stellungnahme Behörden und 
sonstige Träger öffentlicher Be-
lange 

Stellungnahme Verwaltung berück-
sichtigt 

fähigkeit des Gründungshorizontes, 
zum Grundwasser u. dgl.) wird in-
genieurgeologische Beratung durch 
ein privates Ingenieurbüro empfoh-
len. 
 
Industrie- und Handelskammer
Region Stuttgart 
 
Die Frage einer ausreichenden Ver-
kehrserschließung ist aus Sicht der 
IHK derzeit noch nicht beantwortet. 
Naheliegend wäre die Anbindung 
an die B 27a am Knoten 
B 27/B 27a, soweit die derzeitige 
Erschließung sich im weiteren Ver-
fahren als nicht ausreichend erwei-
sen sollte. 

 
 
 
Die Erschließung über die umlie-
genden Bundesstraßen gilt als ge-
sichert. Auch unter der Annahme, 
dass alle andienenden Lkw inner-
halb einer Stunde zur Bioabfall-
vergärungsanlage fahren, ist eine 
ausreichende Leistungsfähigkeit 
gegeben. Eine separate Linksab-
biegerspur aus Richtung Osten ist 
vorhanden. 
Die Abfahrt von der Bundesstraße 
auf das Gelände ist aus allen Rich-
tungen möglich. 
Die direkte Erschließung des An-
lagengeländes nach Verlassen der 
Bundesstraße ist nicht Regelungs-
gegenstand der Flächennutzungs-
planung. In der Begründung der 
FNP-Änderung wird darauf hinge-
wiesen, dass die Erschließung 
spätestens zum Zeitpunkt des Ge-
nehmigungsverfahrens als gesi-
chert gelten muss.  

 
 
 
nein 

Landesnaturschutzverband Ba-
den-Württemberg 
 
Aus dem Gutachten „Standortver-
gleich Bioabfallvergärungsanlage“ 
geht eindeutig hervor, dass der 
Standort Gaisburg beim EnBW-
Kraftwerk optimal wäre. Die Fläche 
ist bereits versiegelt, es müsste 
nicht Natur und Landschaft geopfert 
werden. Die Transportwege wären 
am kürzesten und es ergäben sich 
hervorragende Synergieeffekte mit 
der Stadtgasbereitstellung. 
Das Ausschlusskriterium, die Flä-
che sei im Besitz der EnBW, kön-

 
 
 
Im Rahmen des 
Standortalternativenvergleichs 
fanden entsprechende Gespräche 
statt. Die EnBW signalisierte, dass 
sie mit der Fläche andere Pläne 
verfolge. Laut Aussage des Eigen-
tümers steht die Fläche nicht zur 
Disposition. 
Ohne Mitwirkungsbereitschaft des 
Grundstückseigentümers und oh-
ne Flächenverfügbarkeit musste 
von diesem Standort Abstand ge-
nommen werden. 

 
 
 
nein 
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Stellungnahme Behörden und 
sonstige Träger öffentlicher Be-
lange 

Stellungnahme Verwaltung berück-
sichtigt 

nen wir nicht gelten lassen. Die 
EnBW ist eine GmbH, die sich zu 
einem großen Teil im Besitz des 
Landes Baden-Württemberg befin-
det. Wir fordern deshalb die Stadt-
verwaltung und den Gemeinderat 
auf, Gespräche mit der EnBW zu 
führen, um hier eine für die Bevöl-
kerung der Stadt und die Natur op-
timale Lösung zu finden. 
 

Damit wurden vertiefende Unter-
suchungen obsolet. 

Der sparsame Umgang mit Natur 
und Landschaft sollte in den politi-
schen Alltag Eingang finden. 

Das Ziel des sparsamen Umgangs 
mit Boden, Natur und Landschaft 
gehört mindestens seit der Dis-
kussion im Rahmen der Flächen-
nutzungsplanfortschreibung Stutt-
gart im Jahr 2000 zu den planeri-
schen Maximen der Stadt. Der 
Vorrang der Innen- vor der Au-
ßenentwicklung ist als Ziel der 
Flächennutzungsplan mit auffal-
lend zurückhaltender Ausweisung 
von Neubauflächen deutlich ab-
lesbar und wird unterstützt durch 
die konsequente und erfolgreiche 
Anwendung der Strategie des 
Nachhaltigen Bauflächenmana-
gements Stuttgart (NBS).  
Der gewählte Standort ist tech-
nisch stark überformt und ist durch 
die Vornutzung durch eine Gärtne-
rei bereits zu großen Teilen ver-
siegelt. Die flächenoptimierte An-
lagenplanung kommt mit einer 
kleinstmöglichen Inanspruchnah-
me zuvor unbebauter Flächen aus. 
 

nein 

An diesem Standort war als Aus-
gleichsmaßnahme für den Bau der 
B10/B27 eine Aufschüttung und 
Aufforstung versprochen worden 
(Valentienwald). Damit sollte er-
reicht werden, dass die Emissionen 
der Bundesstraßen in der Straßen-
schlucht verbleiben, von den Bäu-
men gefiltert werden und nicht in 
das Wohngebiet Zuffenhau-
sen/Stammheim gelangen. 

Die Ziele der Planung von 
Valentien & Valentien wie die Min-
derung der Beeinträchtigungen 
durch den Ausbau der Verkehrs-
trassen von B 10 und B 27 und die 
Schaffung von Erholungsräumen 
für die in den 70er Jahren geplante 
starke Siedlungsentwicklung mit 
Geschosswohnungsbau bestehen 
so nicht mehr. 
Die Siedlungsentwicklung hat nicht 

nein 
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Stellungnahme Behörden und 
sonstige Träger öffentlicher Be-
lange 

Stellungnahme Verwaltung berück-
sichtigt 

in dem geplanten Maße stattge-
funden. Die Planung Valentien-
wald stellte und stellt keine ver-
bindliche Ausgleichs- und Ersatz-
maßnahme nach Bundesnatur-
schutzgesetz dar, sondern ist le-
diglich im Flächennutzungsplan 
und im Landschaftsplan „als über-
geordnete Planungsabsicht" fixiert. 
 

Anstatt im Hummelsbrunnen einen 
Schadstofffilter zu verwirklichen, soll 
eine neue Belastung hinzukommen. 
Die Luftmessstation in Zuffenhau-
sen hatte immer die höchste 
Schadstoffbelastung von Baden-
Württemberg angezeigt (außer 
Feinstaub), so dass Zusatzbelas-
tungen nicht mehr akzeptiert wer-
den können, vor allem wenn ein 
wesentlich besserer Standort vor-
handen wäre. 

Hinsichtlich der von der Anlage 
ausgehenden Luftschadstoffemis-
sionen ist entsprechend der vorlie-
genden Planung zu erwarten, dass 
geruchsintensive Stoffe, die mögli-
chen Emissionen eines abhängig 
vom Energienutzungskonzept am 
Standort vorgesehenen Blockheiz-
kraftwerks und die der Anlage zu-
ordenbaren verkehrsbedingten 
Luftschadstoffe die maßgeblichen 
zu erwartenden Beiträge darstellen 
werden. 
 
Wie auch im vorliegenden Verfah-
ren zur Änderung des Flächen-
nutzungsplans dargelegt werden 
kann, sind hinsichtlich der ge-
ruchsintensiven Stoffe im Bereich 
der die Anlage umgebenden 
Wohnnutzungen nur vernachläs-
sigbare Geruchswahrnehmungs-
häufigkeiten zu erwarten. Auch im 
Bereich der nahe gelegenen 
Kleingartenanlage Heinrizau wer-
den nur irrelevante Zusatzbelas-
tungen durch die Bioabfallvergä-
rungsanlage berechnet. Eine De-
taillierung der anlagenbedingten 
Emissionen hat im nachgeordne-
ten Bebauungsplanverfahren 
durch ein Gutachten zu erfolgen 
und entsprechend der immissions-
schutzrechtlichen Vorgaben im 
Genehmigungsverfahren. 
 
Hinsichtlich der straßenverkehrs-
bedingten Luftschadstoffe ist fest-

nein 
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Stellungnahme Behörden und 
sonstige Träger öffentlicher Be-
lange 

Stellungnahme Verwaltung berück-
sichtigt 

zustellen, dass die Luftqualität in 
Zuffenhausen entlang der Haupt-
verkehrsstraßen wie auch im übri-
gen Stadtgebiet von Stuttgart 
durch das bestehende Verkehrs-
aufkommen beeinträchtigt ist. So-
wohl die von der LUBW zeitweise 
durchgeführten Messungen als 
auch Modellrechnungen zeigen, 
dass dort teilweise hohe Luft-
schadstoffbelastungen und Über-
schreitung der Grenzwerte der 39. 
BImSchV abgeleitet werden kön-
nen. Der Beitrag des Mehrver-
kehrs einer Bioabfallvergärungsan-
lage am Standort Gewann Hum-
melsbrunnen Süd stellt sich dem-
gegenüber überwiegend ver-
gleichsweise gering dar. Der vor-
gesehene Anlagenstandort ermög-
licht eine Andienung der Anlage 
ohne Durchfahrung der Ortslage 
von Zuffenhausen. Auf die ange-
führten Belastungen aufgrund des 
öffentlichen Straßennetzes wird 
grundsätzlich mit Maßnahmen der 
Luftreinhaltung reagiert. 
 

Verkehr/Transportwege: 
Es ist ein nachvollziehbares, voll-
ständiges Verkehrsgutachten zu er-
stellen, aus dem hervorgeht, auf 
welchen Straßen es in welcher 
Höhe zu einer Zunahme des Lkw-
Verkehrs kommen wird. Hierbei sind 
sowohl die Zulieferung, wie auch 
die Abfuhr des Kompostes zu be-
rücksichtigen. 

 
Ein detailliertes Verkehrsgutachten 
ist nicht erforderlich. 
Die An- und Abfahrt der Lastkraft-
wagen erfolgt über die angrenzen-
den Bundesstraßen. Die Belast-
barkeit der vorhandenen Trassen 
ist auf Ebene der Flächennut-
zungsplanung als nachgewiesen 
zu bezeichnen. 
Nach Aussagen des Tiefbauamtes 
ist die Leistungsfähigkeit für den o. 
g. Knotenpunkt B 27a/Westrampe 
auch nach Inbetriebnahme der 
Bioabfallvergärungsanlage im 
Endausbau grundsätzlich gege-
ben. 
Auch unter der Annahme, dass al-
le  Lkw innerhalb einer Stunde zur 
Bioabfallvergärungsanlage fahren, 

 
nein 
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ist eine ausreichende Leistungsfä-
higkeit gegeben. Nach heutigem 
Stand ist davon auszugehen, dass 
auch die Leistungsfähigkeit der 
vorhandenen Linksabbiegespur 
ausreichend ist. 
 

Wir regen an, zu untersuchen, ob 
es verkehrlich günstiger ist, wenn 
bestimmte Stadtteile in Stuttgart 
nach wie vor in Kirchheim/Teck an-
liefern. 

Diese Fragestellung ist nicht Re-
gelungsgegenstand des FNP-
Änderungsverfahrens. 
Die Anregung wurde an den AWS 
als künftigen Betreiber der Bioab-
fallvergärungsanlage weitergege-
ben. 
 

nein 

Lärm/Luft/Geruch 
Auf Grundlage eines Verkehrsgut-
achtens sind die zusätzlichen Lärm- 
und Luftschadstoff- und Geruchsbe-
lastungen darzustellen. 

 
Ein aktuelles Geruchsgutachten 
liegt vor. Dieses hat zum Ergebnis, 
dass im Bereich der Wohnnutzung 
nordwestlich der Anlage nur ver-
nachlässigbare Geruchswahrneh-
mungen errechnet werden. Im Be-
reich der Kleingartenanlage 
Heinrizau werden nur irrelevante 
Zusatzbelastungen durch die Bio-
abfallvergärungsanlage errechnet. 
Somit ist die Zusatzbelastung 
durch die geplante Anlage als irre-
levant einzustufen. 
 
Zudem liegt eine schalltechnische 
Untersuchung vor, welche den 
Fahrverkehr auf dem Anlagenge-
lände berücksichtigt. Diese geht 
davon aus, dass unter Berücksich-
tigung der Boden- und 
Meteorologiedämpfung und der To-
pografie bzw. der bei der Ortsbe-
sichtigung aufgenommenen ab-
schirmenden Elemente das Irrele-
vanzkriterium erfüllt werden kann.  
Es ist davon auszugehen, dass die 
zusätzlichen täglichen LKWs im all-
gemeinen Verkehrslärm untergehen 
und keine zusätzlichen Belastungen 
für die Bevölkerung von Zuffenhau-
sen bewirken, solange sie über die 
Bundesstraße anfahren. 

 
ja 
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Hinsichtlich der von der Anlage 
ausgehenden Luftschadstoffemis-
sionen ist entsprechend der vorlie-
genden Planung zu erwarten, dass 
geruchsintensive Stoffe, die mögli-
chen Emissionen eines abhängig 
vom Energienutzungskonzept am 
Standort angedachten Blockheiz-
kraftwerks und die der Anlage zu-
ordenbaren verkehrsbedingten 
Luftschadstoffe die maßgeblichen, 
zu erwartenden Beiträge darstellen 
werden. 
 
Wie im vorliegenden Verfahren zur 
Änderung des Flächen-
nutzungsplans dargelegt wird, sind 
hinsichtlich der geruchsintensiven 
Stoffe im Bereich der die Anlage 
umgebenden Wohnnutzungen nur 
vernachlässigbare Geruchswahr-
nehmungshäufigkeiten zu erwar-
ten. Eine Detaillierung der anla-
genbedingten Emissionen  hat 
durch ein Gutachten im nachge-
ordneten Bebauungsplanverfahren 
und entsprechend der immissions-
schutzrechtlichen Vorgaben im 
Genehmigungsverfahren zu erfol-
gen. 
 
Hinsichtlich der straßenverkehrs-
bedingten Luftschadstoffe ist fest-
zustellen, dass die Luftqualität in 
Zuffenhausen entlang den Haupt-
verkehrsstraßen wie auch im Übri-
gen Stadtgebiet von Stuttgart 
durch das bestehende Verkehrs-
aufkommen beeinträchtigt ist. So-
wohl die von der LUBW zeitweise 
durchgeführten Messungen als 
auch Modellrechnungen zeigen, 
dass dort teilweise hohe Luft-
schadstoffbelastungen und Über-
schreitung der Grenzwerte der 39. 
BImSchV abgeleitet werden kön-
nen. Der Beitrag des Mehrver-
kehrs einer Bioabfallvergärungsan-
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lage am Standort Gewann Hum-
melsbrunnen-Süd stellt sich dem-
gegenüber überwiegend ver-
gleichsweise gering dar. Der vor-
gesehene Anlagenstandort ermög-
licht eine Andienung der Anlage 
ohne Durchfahrung der Ortslage 
von Zuffenhausen. Auf die ange-
führten Belastungen aufgrund des 
öffentlichen Straßennetzes wird 
grundsätzlich mit Maßnahmen der 
Luftreinhaltung reagiert. 
 

Wir fordern, dass die Immissionsbe-
lastungen verglichen werden mit 
dem Fall, dass der Valentienwald 
realisiert ist. 

Die zusätzliche Belastung durch 
die Anlage wird gutachterlich als 
irrelevant eingestuft. Der geforder-
te Vergleich ist weder möglich 
noch nötig. 

 

Kenntnis-
nahme 
 

Erholungsrelevante Infrastruktur 
Der Bevölkerung war im Zuge der 
Planung der B 10/B 27 zugesagt 
worden, dass hier ein Erholungsge-
biet mit Aussichtsturm entsteht. 
Entsprechende Pläne sind dem Be-
zirksbeirat vorgestellt worden. Eine 
Bioabfallvergärungsanlage wirkt in 
diesem Landschaftsbild störend. 
Die heutige Planung muss sich an 
den damals geleisteten Verspre-
chungen orientieren. 

 
Das damalige Konzept des Büros 
Valentien & Valentien von 1980 
ging von grundlegend anderen Zie-
len aus, nämlich die Minderung der 
Beeinträchtigungen durch den Aus-
bau der Verkehrstrassen von B 10 
und B 27 und die Schaffung von 
Erholungsräumen für die in den 
siebziger Jahren geplante starke 
Siedlungsentwicklung mit Ge-
schosswohnungsbau, die so nicht 
stattgefunden hat. Die heutige Situ-
ation sieht entschieden anders aus. 
Nur ein geringer Teil der ursprüng-
lich geplanten Wohnbebauung wur-
de umgesetzt und das in Form von 
Einzelhäusern statt großflächigem 
Geschosswohnungsbau. 
Der Standort der Bioabfallvergä-
rungsanlage ist technisch stark 
überformt. Durch die Lage in einer 
Geländesenke und die umgeben-
den Erschließungstrassen und de-
ren Dämme ist die Einsehbarkeit 
reduziert. 
 

 
nein 

Realisierung des Valentienwaldes 
Der Valentienwald wird in Anleh-

 
Das aktuell in Erarbeitung befindli-

 
Kenntnis-
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nung an die bisherigen Pläne wei-
terentwickelt und mit dem nächsten 
Abschnitt zeitgleich begonnen.  
Der Valentienwald wird v. a. nach 
Osten in den Biotopverbund 
Zazenhausen/Mühlhausen einbe-
zogen. 

che Landschaftsentwicklungskon-
zept Hummelgraben ist die Weiter-
entwicklung des als Valentienwald 
bezeichneten Konzeptes aus den 
80er Jahren. Übergeordnetes Ziel 
ist heute u. a. die Aufwertung der 
Landschaft hinsichtlich Erholungs-
infrastruktur, Erlebbarkeit der Land-
schaft und Biotopvernet-
zung/Biodiversität über punktuelle 
und lineare Maßnahmen. Der Bio-
topverbund Mühlhau-
sen/Zazenhausen einschließlich der 
vorhandenen Biotopverbundpla-
nung wurde in der vorliegenden 
Planung des Vorentwurfs berück-
sichtigt, Einzelmaßnahmen wurden 
übernommen und stellenweise wei-
terentwickelt.  
 
Die weiter gehende Bearbeitung un-
ter Einbeziehung der Akteure vor 
Ort sowie interessierter Bürger ist 
für das Jahr 2014 geplant. Sie kann 
in Angriff genommen werden, so-
bald die beantragten Mittel im 
Haushalt 2014/15 berücksichtigt 
sind. Das Landschaftsentwick-
lungskonzept ist als Rahmenpla-
nung zu verstehen. Es besteht das 
Ziel, dass die als prioritär angese-
henen Maßnahmen als Aus-
gleichsmaßnahmen für die geplante 
Bioabfallvergärungsanlage oder als 
städtische Investitionsvorhaben 
umgesetzt werden. 
 
Aktueller Stand: 
Inzwischen haben zwei Bürgerbe-
teiligungsveranstaltungen stattge-
funden. 
Die Haushaltsmittel für die Umset-
zung sind aktuell beantragt. 
 

nahme 

Artenvielfalt 
Das Gebiet ist reich strukturiert, 
Trockenstandorte sind eng verzahnt 
mit Feuchtgebieten (Tümpel). Das 

 
Aufgrund vorkommender streng 
geschützter Arten werden funkti-
onserhaltende Maßnahmen in 

 
ja 
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Gebiet ist ein wichtiger Trittstein in-
nerhalb des Biotopverbunds Zuf-
fenhausen/Zazenhausen/Mühlhau-
sen, insbesondere für Vögel und 
Fledermäuse.  
Eine weitere Verkleinerung dieses 
Gebietes verstärkt den Inselcharak-
ter mit negativen Folgen für die Ar-
tenvielfalt. 
 

größerem Umfang notwendig. Es 
ist davon auszugehen, dass mit 
diesen Maßnahmen und einer 
Aufwertung der verbleibenden 
Freiflächen die Artenvielfalt nicht 
reduziert wird und die Funktion 
des Gebietes als Trittstein im Bio-
topverbund erhalten bleibt. 

Gefährdete Arten/Biodiversität 
Wir fordern, dass eine gründliche 
Untersuchung aller im Gebiet vor-
kommenden seltenen und gefährde-
ten Arten erfolgt, die eine volle Ve-
getationsperiode umfasst. Es ist da-
von auszugehen, dass dieser Le-
bensraum eine sehr hohe 
Biodiversität aufweist. 
 

 
Es liegt der Bestandsbericht Ar-
tenschutz vor. Das Thema Arten-
schutz ist auf FNP-Ebene nicht 
abschließend behandelbar. Eine 
Qualifizierung der gutachterlichen 
Aussagen und erforderlichen 
Maßnahmen hat im Rahmen des 
nachfolgenden Verfahrens zu er-
folgen. 
 

 
ja 

Von der Bioabfallvergärungsanlage 
aus muss eine Gasleitung nach  
Zuffenhausen verlegt werden, was 
ebenfalls zu Eingriffen in die Natur 
führen dürfte. Beim Standort Gais-
burg gäbe es keine Folgewirkungen 
in dieser Form. 

Die Gasleitung soll überwiegend in 
oder entlang von bestehenden 
Verkehrswegen verlegt werden. 
Damit können Eingriffe in Natur 
und Landschaft vermieden wer-
den. Eine abschließende Beurtei-
lung ist erst möglich, wenn die 
endgültige Trassierung bekannt 
ist.  
Die Leitungstrasse ist nicht Ge-
genstand des FNP-Verfahrens. 
 

nein 

Es ist zu befürchten, dass weitere 
Betriebe dort angesiedelt werden 
und die Fläche in diesem Verkehrs-
dreieck völlig versiegelt wird, wenn 
mit der Bioabfallvergärungsanlage 
der Anfang gemacht ist. 

Von der Bioabfallvergärungsanla-
ge sind Schutzabstände einzuhal-
ten. Zudem sind die umliegenden 
Flächen im Flächennutzungsplan 
dargestellt als Flächen zur Ent-
wicklung von Natur, Boden und 
Landschaft. Darüber hinaus sollen 
diese Flächen für den naturschutz-
rechtlichen Ausgleich herangezo-
gen werden, der mit dem Bau der 
Anlage notwendig wird.  
Eine weitere Bebauung ist nach 
der geänderten Darstellung im 
Flächennutzungsplan nicht mehr 
möglich. 

nein 
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Temporeduzierung auf der 
B 10/B 27 
Sollte am Standort festgehalten 
werden, schlagen wir vor, auf der 
B 10/B 27 die Geschwindigkeit auf 
Tempo 50 zu reduzieren und die 
Straße zurückzubauen. Damit wür-
de die Luft- und Lärmbelastung ver-
ringert und der Natur Fläche zu-
rückgegeben.  
 
Im Bereich der geplanten FNP-
Änderung könnten Flächen der B 27 
zur Erschließung (Abbiegestreifen) 
der Bioabfallvergärungsanlage ver-
wendet werden. 
Die Entsiegelung sollte mindestens 
dieselbe Flächengröße haben, wie 
die Versiegelung Hummelsbrunnen.
 

 
 
Ein Rückbau der Bundesstraßen 
10 und 27 liegt nicht im Zuständig-
keitsbereich der Stadt Stuttgart. 
Baulastträger ist der Bund. 
Dasselbe gilt für die vorgeschla-
gene Reduzierung der zulässigen 
Geschwindigkeit auf 50 km/h. Die-
se würde zudem nicht unmittelbar 
für Anwohner eine Lärmentlastung 
bringen, da es sich um eine an-
baufreie Außerortsstrecke handelt. 
Es ist heute bereits eine Linksab-
biegerspur zur Abfahrt von der 
B 27 a in Richtung Plangebiet vor-
handen. Eine Erschließung von 
der B 27 aus ist damit nicht not-
wendig und auf Grund der Höhen-
unterschiede nicht empfehlens-
wert. 
 

 
 
nein 

Sollte dennoch an der Planung 
festgehalten werden, wäre eine Zu-
stimmung nur dann zu verantwor-
ten, wenn an anderer Stelle, mög-
lichst in der Nähe des beabsichtig-
ten Eingriffs, versiegelte Fläche 
gleichen Umfangs renaturiert wür-
de.  

Für das Bauvorhaben hat für den 
Eingriff in Natur und Landschaft 
ein naturschutzrechtlicher Aus-
gleich zu erfolgen. Umfang und 
Maßnahmen sind auf Ebene des 
nachgeordneten Verfahrens zu 
ermitteln, zu konkretisieren und 
abschließend zu erarbeiten.  
Auf FNP-Ebene sind mit der Dar-
stellung von Flächen zur Entwick-
lung von Boden, Natur und Land-
schaft in unmittelbarer Nähe des 
Eingriffs in ausreichendem Um-
fang die auf dieser Planungsebene 
möglichen Voraussetzungen für 
einen Ausgleich geschaffen. 
Es besteht das Ziel, dass die als 
prioritär angesehenen Maßnah-
men des in Aufstellung befindli-
chen Landschaftsentwicklungs-
konzepts Hummelgraben als Aus-
gleichsmaßnahmen für die geplan-
te Bioabfallvergärungsanlage oder 
als städtische Investitionsvorhaben 
umgesetzt werden. 

nein 
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Auf das Gewerbegebiet „Züblin“ an 
der Ludwigsburger Straße wird zu 
Gunsten von Grünfläche verzichtet.

Der angesprochene Bereich liegt 
außerhalb des Geltungsbereiches 
der FNP-Änderung und ist nicht 
Regelungsgegenstand der Flä-
chennutzungsplanänderung. 
 

nein 

Minimierungsmaßnahmen 
Die Bioabfallvergärungsanlage wird 
im Volumen und der Fläche auf ein 
notwendiges Minimum beschränkt 
und optisch in die Umgebung ein-
gepasst, evtl. tiefer gelegt bzw. von 
einem Sichtschutzwall umgeben. 

 
Die Anlage ist auf Grund der ar-
tenschutzrechtlichen Gegebenhei-
ten sehr kompakt und flächenspa-
rend geplant. Die Höhe der Anla-
genteile ist technisch bedingt und 
nicht weiter reduzierbar. Auf Grund 
der Geländesenke und der umge-
benden Dämme der Verkehrstras-
sen ist die Einsehbarkeit einge-
schränkt. Die Eingrünung der An-
lage wird im nachfolgenden Ver-
fahren als Fachplanung zu erarbei-
ten sein. 
 

 
ja 

Finanzierung und Unterhaltung der 
Ausgleichsmaßnahmen 
Der Investor wird verpflichtet, die 
Kosten für die genannten Aus-
gleichsmaßnahmen zu tragen und 
deren Pflege dauerhaft zu gewähr-
leisten. 

 
 
Da die Stadt in diesem Fall Inves-
torin, Betreiberin und Eigentümerin 
der Anlage und Grundstücke sein 
wird, ist die Pflege und Kosten-
übernahme als dauerhaft gewähr-
leistet zu bezeichnen. 
 

 
 
ja 

Standort/Flächenverbrauch 
Die jetzige Landesregierung strebt 
den Netto-Null-Flächenverbrauch 
bis zum Jahr 2021 an. Die ge-
wünschte Planänderung der Stadt 
Stuttgart steht in Widerspruch zu 
diesen wichtigen übergeordneten 
umweltpolitischen Zielsetzungen. 

 
Ein dem FNP-Verfahren vor-
geschalteter Standortalternativen-
vergleich hat gezeigt, dass es in 
Stuttgart auf bestehenden Bauflä-
chen keine Realisierungsmöglich-
keit für eine Bioabfallvergärungs-
anlage gibt. Bei der Standortsuche 
lag das Augenmerk auf ausgewie-
senen Bauflächen. Die Umsetz-
barkeit scheiterte unter anderem 
daran, dass diese Flächen nicht im 
Eigentum der Stadt Stuttgart sind 
und eine Verfügbarkeit auch nach 
entsprechenden Gesprächen nicht 
gegeben ist.  
Der gewählte Standort ist aufgrund 

 
ja 
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der Vornutzung durch eine Gärtne-
rei bereits zu großen Teilen ver-
siegelt und so kommt die flächen-
optimierte Anlagenplanung mit ei-
ner kleinstmöglichen Inanspruch-
nahme zuvor unbebauter Flächen 
aus. 
 

Bei der für die Abfallvergärungsan-
lage vorgesehenen Fläche handelt 
es sich gemäß dem geltenden FNP 
um Grünfläche und Forst. Der Re-
gionalplan weist die geplante Flä-
che als regionalen Grünzug, Gebiet 
zur Sicherung der Wasservorkom-
men sowie Gebiet für Landwirt-
schaft aus.  
Die gewünschte Planänderung steht 
im völligen Widerspruch zu allen 
bisher für das Gebiet verbindlich 
festgesetzten Fachplanungen. 
Die von der Stadt als Begründung 
für die Notwendigkeit der Planung 
an dieser Stelle vorgebrachten Ar-
gumente rechtfertigen die beabsich-
tigte Zielabweichung und die 
Schwere des Eingriffs nicht. 
Die Errichtung einer Abfallvergä-
rungsanlage und die dafür notwen-
dige Änderung des FNP im Bereich 
Gewann Hummelsbrunnen Süd 
muss daher abgelehnt werden. 

Ein dem FNP-Verfahren vor-
geschalteter Standortalternativen-
vergleich hat gezeigt, dass es in 
Stuttgart auf bestehenden Bauflä-
chen keine Realisierungsmöglich-
keit für eine Bioabfallvergärungs-
anlage gibt. Das Augenmerk bei 
der Standortsuche lag auf ausge-
wiesenen Bauflächen. Die Um-
setzbarkeit scheiterte unter ande-
rem daran, dass die Flächen nicht 
im Eigentum der Stadt Stuttgart 
sind und eine Verfügbarkeit auch 
nach entsprechenden Gesprächen 
nicht gegeben ist. 
Die Vorbehaltsgebiete im Regio-
nalplan sind als Grundsätze der 
Raumordnung im Rahmen der 
Abwägung zu berücksichtigen. 
Dies ist in angemessener Weise 
erfolgt.  
Für die Überwindung des regiona-
len Grünzugs als Ziel der Raum-
ordnung wurde ein Zielabwei-
chungsverfahren beim Regie-
rungspräsidium beantragt. Der po-
sitive Bescheid erging am 7. Janu-
ar 2014. 
 

nein 

Gutachten 
Wir erwarten, dass wir im geplanten 
Bebauungsplanverfahren frühzeitig 
beteiligt werden und uns ggf. zu zu-
sätzlich erforderlichen Untersu-
chungen äußern können. Nachfor-
derungen hinsichtlich der Untersu-
chungstiefe und des Untersu-
chungsumfangs sollten dann noch 
möglich sein.  

 
Im Rahmen des Bebauungsplan-
verfahrens bestand bereits die Ge-
legenheit zur Stellungnahme. 

 
Kenntnis-
nahme 

Aus unserer Sicht wären auf jeden Bei den Erfassungen zu Tierarten- ja 
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Fall Erhebungen notwendig zu: 
Wildbienen, Heuschrecken, Tagfal-
tern, Vögel (Brutvögel, insbesonde-
re Steinkauz, Rastbestände Herbst-
zug von August bis Ende Oktober, 
Winterbestände in der Zeit von De-
zember bis Februar). 

gruppen lag der Fokus auf den eu-
roparechtlich geschützten Arten 
des Anhangs IV der FFH-Richtlinie 
und den europäischen Vogelarten 
als Grundlage für eine arten-
schutzfachliche und -rechtliche 
Beurteilung des Vorhabens. Aller-
dings wurde auch auf weitere ggf. 
naturschutzfachlich relevante Ar-
ten bzw. Artengruppen im Rahmen 
von Beibeobachtungen geachtet, 
wie auch im Bestandsbericht Ar-
tenschutz dargestellt. In diesem 
Rahmen wurden Amphibienarten, 
Tagfalter und Heuschrecken be-
rücksichtigt. Dies wird als ange-
messenes und ausreichendes 
Vorgehen eingestuft. 
 
Bezüglich der europäischen Vo-
gelarten ist herauszustellen, dass 
im Kontext des Vorhabens und der 
in Anspruch zu nehmenden Fläche 
die Brutvögel von Bedeutung sind. 
Diese wurden (inklusive Prüfung 
auf Steinkauz) im Frühjahr 2012 
untersucht, mit einer weiteren 
Nachkontrolle auf Rebhuhn An-
fang 2013. Für Rast- und/oder 
Wintervögel weist das Gebiet kei-
ne strukturelle Ausstattung auf, die 
eine herausgehobene Funktion im 
lokalen oder gar regionalen Kon-
text erwarten ließe. Eine Erfas-
sung von Rast- und Wintervögeln 
war somit aus fachlicher Sicht 
nicht notwendig. Es wären darüber 
hinaus auch keine Ergebnisse mit 
Auswirkung auf die Variantenprü-
fung oder die detaillierte Ausge-
staltung der Anlage zu erwarten. 
 
Im Zuge der artenschutzfachlichen 
Prüfung wurde Maßnahmenbedarf 
insbesondere für Nachtkerzen-
schwärmer (Schmetterlingsart), 
Zauneidechse und Brutvögel der 
Ruderalfluren ermittelt. Bei den 
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aus den Vorkommen abgeleiteten 
und im Folgenden auch zu reali-
sierenden Maßnahmen handelt es 
sich insbesondere um die Entwick-
lung und Pflege offener Standorte 
bzw. von Ruderalfluren. Aus fach-
licher Sicht ist davon auszugehen, 
dass diese Maßnahmenansätze 
auch Ansprüche der potenziell im 
Gebiet vorkommenden Wildbienen 
jedenfalls so weit abdecken, dass 
im Rahmen der Abwägung (Wild-
bienen sind besonders geschützt, 
gehören aber nicht zu den europa-
rechtlich geschützten Arten) kein 
zwingend darüber hinaus gehen-
der Maßnahmenbedarf festzule-
gen ist. Eine Erfassung der Wild-
bienen ist im vorliegenden Fall da-
her nicht als erforderlich zu bewer-
ten.  
 

Standortalternative 
Es wird auf das heute als Parkplatz 
der Fa. Porsche genutzte Gelände 
im Gewann Rücken als ein ideales 
Ausgleichsgebiet hingewiesen. Der 
Parkplatz liegt als störender Fremd-
körper in der klimaaktiven Grünflä-
che „Rücken“. 

 
Der angesprochene Bereich liegt 
außerhalb des Geltungsbereiches 
der FNP-Änderung.  
Zum vorgeschriebenen Ausgleich 
des baulichen Eingriffs wird eine 
Eingriffs-/Ausgleichsbilanz ab-
schließend im nachgeordneten 
Verfahren erarbeitet. Ein Ausgleich 
innerhalb des Geltungsbereichs 
der FNP-Änderung ist möglich. 
 

 
nein 

Regierungspräsidium Stuttgart 
(RPS) 
Genehmigung 
Bei der geplanten Bioabfallvergä-
rungsanlage handelt es sich nach 
den dem RP vorliegenden Unterla-
gen bereits in der 1. Ausbaustufe 
um eine Anlage, die unter den An-
wendungsbereich der Störfall-
Verordnung fallen würde, womit das 
RPS die zuständige Genehmi-
gungsbehörde ist. Nach § 50 
BImSchG müssen Betriebsbereiche 
nach der Störfall-Verordnung einen 

 
 
Maßgeblich für die Ermittlung von 
notwendigen Abständen ist der 
von der Kommission für Anlagen-
planung beim Bundesministerium 
für Umwelt, Naturschutz und Re-
aktorsicherheit (KAS) erstellte Leit-
faden „Empfehlung für Abstände 
zwischen Betriebsbereichen nach 
der Störfall-Verordnung und 
schutzbedürftigen Gebieten im 
Rahmen der Bauleitplanung – 
Umsetzung des § 50 BImSchG“. 

 
 
ja 
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angemessenen Abstand zu beson-
ders schützenswerten Objekten 
(wie z. B. Wohngebieten) und wich-
tigen Verkehrswegen einhalten. Das 
RPS stufen sowohl die B 27 als 
auch die Bahnlinie als wichtige Ver-
kehrswege ein. Es wird damit eine 
Überprüfung erforderlich, ob die ge-
plante Anlage einen angemessenen 
Abstand einhalten kann. Hierfür hält 
das RPS eine Erstellung eines Gut-
achtens durch einen Sachverstän-
digen nach BImSchG für erforder-
lich. 
 

Da die Energieverwertung aus 
dem gewonnenen Biogas noch 
nicht abschließend feststeht, kann 
keine konkrete Abstandsbestim-
mung in Abhängigkeit eines im 
Leitfaden aufgeführten Stoffes er-
folgen. 
Für die Verkehrswege gilt, dass 
auf Grund des Aufenthaltes in 
Fahrzeugen grundsätzlich von ei-
ner geringeren Gefährdung aus-
zugehen ist. Dazu ist die Expositi-
onsdauer i. d. R. sehr gering, da 
sowohl auf der Bundesstraße 27 
als auch den Bahngleisen schnell 
am geplanten Anlagenareal vorbei 
gefahren wird. Dazu liegen die be-
treffenden Verkehrstrassen auf 
Dämmen und die Anlage in einer 
Senke, was den Abstand vergrö-
ßert.  
Bei der Standortentscheidung 
wurden neben den einzuhaltenden 
Schutzabständen zu empfindlicher 
Wohnnutzung, die Einsehbarkeit 
des Standortes und die Beein-
trächtigung des Landschaftsbildes 
durch eine negative Fernwirkung 
der geplanten Bioabfallvergä-
rungsanlage und bei gleichzeitiger 
Nutzung eines bereits technisch 
stark überformten Bereich hoch 
gewichtet. Für die Bewältigung der 
der Abwägung nicht zugänglichen 
Belange des Artenschutzes sind 
auf FNP-Ebene Flächen zur Ent-
wicklung von Boden, Natur und 
Landschaft dargestellt. Die genaue 
Ausgestaltung der CEF-
Maßnahmen in puncto Artenschutz 
wird im nachfolgenden Verfahren 
zu konkretisieren und eventuell auf 
die Einhaltung von Abständen zu 
reagieren sein. Die Belange des 
Störfallrechts sind in die Bewer-
tung und Abwägung der städte-
baulichen Belange eingeflossen. 
Somit ist die Störfallvorsorge auf 
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Ebene der Flächennutzungspla-
nung ausreichend berücksichtigt. 
Im Genehmigungsverfahren nach 
Bundesimmissionsschutzgesetz ist 
anhand des konkreten Antragsge-
genstandes und der -unterlagen 
sowie unter Zuhilfenahme von 
Einzelgutachten von der Geneh-
migungsbehörde zu prüfen, ob die 
Genehmigungsvoraussetzungen 
vorliegen. Unter Zusicherung des 
Baus von anlagentechnischen 
Schutzvorkehrungen nach neues-
tem Stand der Sicherheitstechnik 
ist davon auszugehen, dass die 
Abstände ausreichen. 
 
Aktueller Stand: 
Bei einem gemeinsamen Termin 
beim Regierungspräsidium Stuttgart 
am 9. Juli 2014 konnte geklärt wer-
den, dass die Bewertung der Be-
lange der Störfallverordnung (an-
gemessene Abstände) einzelfallbe-
zogen im Rahmen des mittlerweile 
eingeleiteten Bebauungsplanverfah-
rens erfolgen kann und muss.  
Das geforderte Gutachten eines 
Sachverständigen nach § 29 a 
BImSchG ist beauftragt. Die daraus 
resultierenden Vorgaben für die 
Genehmigungsfähigkeit der Bioab-
fallvergärungsanlage sind im Be-
bauungsplanverfahren durch ent-
sprechende Festsetzungen zu si-
chern. 
Der Umweltbericht wurde an den 
entsprechenden Stellen redaktio-
nell angepasst. 
 

Auch die noch auf dem Grundstück 
vorhandene Wohnnutzung müsste 
aufgegeben werden.  

Das Gelände wird für den Bau der 
Anlage vollständig frei geräumt, 
womit auch die Wohnnutzung 
wegfallen wird. 
Die Grundstücke sind in städti-
schem Eigentum. 
 

ja 
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Denkmalpflege 
Das Plangebiet liegt im Bereich ei-
nes Kulturdenkmals gem. § 2 
DSchG: Vorgeschichtliche Siedlun-
gen (Neolithikum bis Latènezeit). Im 
Plangebiet ist daher bei Bodenein-
griffen mit weiteren archäologischen 
Funden und Befunden zu rechnen. 
 

 
Die Inhalte sind im Umweltbericht 
berücksichtigt. 
Diese Information wurde an den 
AWS als Bauherr weitergegeben. 

 
ja 

Wir regen an, zur Feststellung von 
Ausdehnung und Erhaltungszu-
stand möglichst frühzeitig im Vorfeld 
der Erschließung auf Kosten des 
Planungsträgers archäologische 
Prospektiven/Sondagen mit einem 
Bagger mit Grabenräumschaufel in 
Anwesenheit eines Vertreters der 
Archäologischen Denkmalpflege 
durchzuführen. Hiermit kann Pla-
nungssicherheit erreicht werden. 
Sollten sich hierbei archäologische 
Befunde zeigen, ist im Anschluss 
daran mit wissenschaftlichen Aus-
grabungen zu rechnen. 
 

Es besteht keine Relevanz im 
FNP-Verfahren. 
Diese Information wurde an den 
AWS als Bauherr weitergegeben. 

Kenntnis-
nahme 

Straßenwesen und Verkehr 
Eine ausreichende Leistungsfähig-
keit des Knotenpunktes 
B 27 a/Rampe B 27/Zufahrt Bioab-
fallvergärungsanlage ist auch mit 
dem prognostizierten Mehrverkehr 
durch die Bioabfallvergärungsanla-
ge sicherzustellen. 

 
Auch unter der Annahme, dass alle 
52 Lkws innerhalb einer Stunde zur 
Bioabfallvergärungsanlage fahren, 
ist eine ausreichende Leistungsfä-
higkeit gegeben. Nach heutigem 
Stand ist davon auszugehen, dass 
auch die Leistungsfähigkeit der 
vorhandenen Linksabbiegespur 
ausreichend ist. 
Die Belastbarkeit der vorhandenen 
Straßen ist auf Ebene der Flä-
chennutzungsplanung als nach-
gewiesen zu bezeichnen. 
 

 
ja 

Umwelt-Industrie 
Aus den Unterlagen kann nicht ab-
geleitet werden, welches die zu-
ständige Immissionsschutzbehörde 
ist. Es wäre zu prüfen, ob die ge-
plante Anlage unter die Störfall-
Verordnung fällt und ob damit das 
RPS die zuständige Immissions-

 
Die geplante Anlage kann je nach 
technischer Ausführung unter die 
Störfall-Verordnung fallen. Damit 
ist das RPS genehmigende Im-
missionsschutzbehörde. 
 
 

 
Kenntnis-
nahme 
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schutzbehörde würde. Es wird ge-
beten, entsprechende Angaben zur 
Größe der geplanten Fermenter, 
Nachgärer und des Gärrestlagers 
zu machen und das Referat 54.5 
nochmals anzuhören. 
 

Aktueller Stand: 
Das in Bearbeitung befindliche 
Gutachten wird eng mit Referat 
54.5 abgestimmt. 

Raumordnung 
Der Standort liegt in einem regiona-
len Grünzug nach PS 3.1.1 (Z) Re-
gionalplan Stuttgart. 
Das Vorhaben steht PS 3.1.1 Regi-
onalplan Stuttgart als Ziel der 
Raumordnung entgegen und stellt 
somit eine Zielverletzung dar. Daher 
ist, wie auch in den Unterlagen 
ausgeführt, die Zulassung einer 
Zielabweichung beim RPS zu bean-
tragen. 
 

 
Der positive Bescheid im Zielab-
weichungsverfahren erging am 
7. Januar 2014. 

 
ja 

Das Plangebiet liegt in einem Vor-
behaltsgebiet für Landwirtschaft 
nach PS 3.2.2 (G) Regionalplan 
Stuttgart. Es handelt sich hierbei um 
zusammenhängende Gebiete, in 
denen die Landwirtschaft besonders 
günstige Voraussetzungen für eine 
wirtschaftliche und ressourcen-
schonende Produktion vorfindet 
(Vorrangflur Stufe I gemäß Flurbi-
lanz). In den Vorbehaltsgebieten für 
die Landwirtschaft ist der Erhaltung 
der besonders geeigneten landwirt-
schaftlichen Bodenflächen bei der 
Abwägung mit konkurrierenden 
Nutzungen ein besonderes Gewicht 
beizumessen. 
 

Die Sicherung der Vorbehaltsge-
biete ist im Umweltbericht behan-
delt und im Rahmen der Abwä-
gung besonders berücksichtigt. 

ja 

Der Regionalplan Stuttgart weist 
das betreffende Gebiet als Vorbe-
haltsgebiet zur Sicherung von Was-
servorkommen nach PS 3.3.6 (G) 
Regionalplan Stuttgart aus. Diese 
sollen gegen zeitweilige oder dau-
ernde Beeinträchtigungen oder Ge-
fährdungen hinsichtlich der Was-
sergüte und der Wassermenge ge-
sichert werden. Sollen innerhalb ei-

Die Vermeidung einer dauernden 
Beeinträchtigung des Wasservor-
kommens ist im nachfolgenden 
Verfahren abschließend zu be-
handeln und es sind geeignete 
Maßnahmen festzulegen. 
Diese Information wurde an den 
AWS als Bauherr weitergegeben. 

Kenntnis-
nahme 
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nes Vorbehaltsgebietes zur Siche-
rung von Wasservorkommen neue 
Siedlungsflächen, Infrastrukturanla-
gen oder Rohstoffabbaustätten ge-
schaffen werden, so ist durch ein 
entsprechendes Fachgutachten 
nachzuweisen, dass durch den ge-
planten Eingriff keine zeitweilige 
oder dauernde Beeinträchtigung 
des Wasservorkommens in qualita-
tiver oder quantitativer Hinsicht er-
folgt, und geeignete Verminde-
rungs-, Vermeidungs- und Aus-
gleichsmaßnahmen aufgezeigt wer-
den. 
 
Die vorgenannten Vorbehaltsgebie-
te sind als Grundsätze der Raum-
ordnung im Regionalplan Stuttgart 
ausgewiesen und daher im Rahmen 
der Abwägung zu berücksichtigen. 
 

Die Sicherung der Vorbehaltsge-
biete ist im Umweltbericht behan-
delt und im Rahmen der Abwä-
gung berücksichtigt. 

ja 

Verband Region Stuttgart 
 
Der Bioabfallvergärungsanlage ste-
hen regionalplanerische Ziele ent-
gegen. Ein Zielabweichungsverfah-
ren ist daher erforderlich und wird 
beim RPS durch den Vorhabenträ-
ger eingereicht. 
Planungsrechtlich nicht privilegierte 
Biogasanlagen sind gemäß 
Plansatz 4.2.2.6 (G) des Regional-
plans in Gewerbe-/Industriegebieten 
bzw. in entsprechenden Sonderge-
bieten unterzubringen.  
Der VRS war von Beginn an bei der 
Standortsuche für die geplante Bio-
abfallvergärungsanlage beteiligt.  
Die Alternativenprüfung belegt, 
dass kein Standort innerhalb eines 
Gewerbegebiets und auch kein 
Standort außerhalb des Regionalen 
Grünzugs gefunden werden konnte. 
Der nun geplante Standort liegt in-
nerhalb eines Grünzuges, ist jedoch 
durch die umliegenden Bundesstra-
ßen, die Schienentrasse, die bereits 

 
 
Der positive Bescheid im Zielab-
weichungsverfahren erging am 7. 
Januar 2014. 

 
 
ja 
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vorhandene Bebauung durch ein 
Wohngebäude und eine Gärtnerei 
sowie durch die südlich liegende 
Erddeponie technisch bereits stark 
überprägt und in unterschiedlicher 
Richtung aus dem Freiraumzu-
sammenhang gelöst. Außerdem ist 
der Bereich aus der Umgebung 
durch die Lage in einer Gelände-
mulde kaum einsehbar.  
Aus den genannten Gründen kann 
eine positive regionalplanerische 
Bewertung im Rahmen des Zielab-
weichungsverfahrens signalisiert 
werden. 
 
Die in der Raumnutzungskarte fest-
gelegten „Vorbehaltsgebiete zur Si-
cherung von Wasservorkommen“ 
sollen gegen zeitweilige oder dau-
ernde Beeinträchtigungen oder Ge-
fährdungen hinsichtlich der Was-
sergüte und der Wassermenge ge-
sichert werden. Die damit verbun-
denen Belange sind im Rahmen der 
Abwägung besonders zu berück-
sichtigen. 
 

Die Sicherung der Vorbehaltsge-
biete ist im Umweltbericht behan-
delt und in der Abwägung berück-
sichtigt. 

ja 

Naturschutzbeauftragter Stuttgart
 
Beim bisherigen, mit den Unterla-
gen vorgelegten Planungsstand, ist 
eine abschließende Stellungnahme 
zur Standortentscheidung nicht 
möglich.  
Die Checkliste zur Umweltprüfung 
sieht wegen besonderer Artvor-
kommen erhebliche Umweltauswir-
kungen. Dem ist zuzustimmen. 

 
 
 
Es liegt der Bestandsbericht Ar-
tenschutz vor und der Bericht zur 
„Optimierung der Anlagenplanung 
unter Gesichtspunkten des Arten-
schutzes“ von Dezember 2013. 
Darin ist der Nachweis geführt, 
dass auch unter artenschutzrecht-
lichen Gesichtspunkten eine Um-
setzbarkeit der Planung besteht.  
Die Flächen für die notwendigen 
vorgezogenen Ausgleichsmaß-
nahmen (CEF-Maßnahmen) sind 
auf FNP-Ebene über die Darstel-
lung von Flächen zur Entwicklung 
von Boden, Natur und Landschaft 
planerisch gesichert.  
Mit der Darstellung der Flächen 

 
 
 
ja 
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zur Entwicklung von Boden, Natur 
und Landschaft ist auf Ebene der 
Flächennutzungsplanung vom 
Grundsatz her eine Lösung der Ar-
tenschutzproblematik möglich und 
es kann der naturschutzrechtliche 
Ausgleich für die mit der Realisie-
rung verbundenen Eingriffe in Na-
tur und Landschaft erbracht wer-
den, da die Flächen ausreichend 
sind, in direkter räumlich-
funktionaler Lage zu den betroffe-
nen Lebensstätten der betroffenen 
Tierarten liegen und standörtlich 
geeignet sind, um die erforderli-
chen Biotoptypen entwickeln zu 
können. Die konkrete Prüfung so-
wie die im Einzelnen erforderlichen 
Maßnahmen einschließlich der 
räumlich-zeitlichen Umsetzung von 
Vergrämungs- und vorgezogenen 
Maßnahmen (artenschutz- wie na-
turschutzrechtlicher Ausgleich) 
bleibt dem nachgeordneten Ver-
fahren vorbehalten und sind bis 
dahin in einem Fachplan zu detail-
lieren. 
 

Hinweis: Die Fachliteratur geht bei 
der Umsiedlung von Zauneidechsen 
davon aus, dass auch bei großen 
Anstrengungen der Verbleib einzel-
ner Tiere und damit ihre Tötung 
nicht verhindert werden kann. Bei 
Beibehaltung der Planung ist des-
halb zu erwarten, dass eine Aus-
nahmegenehmigung des Regie-
rungspräsidiums erforderlich wird. 
Diese kann nur erteilt werden, wenn 
keine Alternativen gegeben sind 
und überwiegende zwingende öf-
fentliche Interessen für das Vorha-
ben sprechen. Bedingung Nr. 2 mag 
möglicherweise gegeben sein – 
auch wenn der aktuelle Planungs-
stand noch keine Gewichtung des 
Artenschutzbelanges erlaubt. Die 
bisherigen Ausführungen zu Bedin-

Um zu vermeiden, dass es durch 
die geplanten Maßnahmen zu 
Verbotshandlungen gem. 
§ 44 Abs. 1 BNatSchG für hier le-
bende Zauneidechsen kommt, 
werden die im Gutachten zur Op-
timierung der Anlagenplanung un-
ter Gesichtspunkten des Arten-
schutzes (Büro Planung und Um-
welt, 5.12.2013) festgehaltenen 
Maßnahmen vollumfänglich umge-
setzt. Die Eingriffe in die Lebens-
räume des Nachtkerzenschwär-
mers können durch die funktional 
vorgezogene Entwicklung entspre-
chender Habitate kompensiert 
werden. Auch hier bedarf es nach 
Aussagen des Regierungspräsidi-
ums keiner Ausnahme nach § 45 
Abs. 7 BNatSchG. 

Kenntnis-
nahme 
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gung Nr. 1 überzeugen aus arten-
schutzrechtlichem Blickwinkel nicht.
 
Amt für Umweltschutz 
Naturschutz und Landschaftspflege
 
Das FNP-Änderungsverfahren sollte 
so lange ruhen bis die Ergebnisse 
des laufenden Artenschutzgutach-
tens vorliegen. Andernfalls sind so 
genannte Worst-Case-
Betrachtungen bei den europäi-
schen Vogelarten und den Anhang 
IV-Arten zwingend. 
Die artenschutzrechtlichen Zugriffs-
verbote sind im FNP insoweit abzu-
prüfen, ob dauerhafte Hindernisse 
gegeben sind.  
Im Umweltbericht ist darzustellen, 
dass die Verbotstatbestände über 
§ 44 Abs. 5 BNatSchG lösbar sind. 
Insbesondere bzgl. der europäi-
schen Vogelarten ist auch darzu-
stellen, dass das Störungsverbot 
nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG 
überwunden werden kann. 
Weiter ist darzustellen, dass die 
Flächen für die notwendigen vorge-
zogenen Ausgleichsmaßnahmen 
(CEF-Maßnahmen) vorhanden und 
die Inanspruchnahme gesichert ist. 
Ohne diese Prüfung und Darstel-
lungen im Umweltbericht kann die 
Änderung des FNP nur beschlossen 
werden, wenn eine Bestätigung vor-
liegt, dass eine Ausnahmelage nach 
§ 45 Abs. 7 BNatSchG gegeben ist.

 
 
 
Die Bestandsaufnahme (vgl. Be-
standbericht Artenschutz, Trautner, 
März 2013) hat im Untersuchungs-
gebiet Vorkommen mehrerer euro-
parechtlich geschützter Arten des 
Anhangs IV der FFH-Richtlinie so-
wie der Vogelfauna (dort an-
spruchsvollere, teils auf der Vor-
warnliste stehende Arten) ergeben. 
Arten des Anhangs IV der FFH-
Richtlinie, bei denen vorhabenbe-
dingt je nach Detailplanung voraus-
sichtlich Fortpflanzungs- und Ruhe-
stätten in Anspruch genommen 
werden müssten, sind Zauneidech-
se (größerer Bestand) und Nacht-
kerzenschwärmer (potenziell zudem 
Schlingnatter). 
An europäischen Vogelarten sind u. 
a. Reviere der Vorwarnlistearten 
Dorngrasmücke, Klappergrasmü-
cke, Goldammer und Bluthänfling 
betroffen. 
 
Auf Grund der Erkenntnisse aus 
dem Bestandsbericht wurde das 
Flächenlayout der Anlage dahinge-
hend optimiert, dass mit Verschie-
bung soweit als möglich nach Osten 
ein Ansatz vorliegt, bei dem Eingrif-
fe gemindert werden können und 
zugleich zusammenhängende Flä-
chen für erforderliche funktionser-
haltende Maßnahmen bzw. Kom-
pensationsmaßnahmen im Westen 
des Geländes erhalten werden. 
Im dazu gehörigen Bericht „Opti-
mierung der Anlagenplanung unter 
Gesichtspunkten des Artenschut-
zes“ von Dezember 2013 ist der 
Nachweis geführt, dass auch unter 
artenschutzrechtlichen Gesichts-

 
 
 
ja 
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punkten eine Umsetzbarkeit der 
Planung besteht.  
Die Flächen für die notwendigen 
vorgezogenen Ausgleichsmaß-
nahmen (CEF-Maßnahmen) sind 
auf FNP-Ebene über die Darstel-
lung von Flächen zur Entwicklung 
von Boden, Natur und Landschaft 
planerisch gesichert.  
Die konkrete Prüfung sowie die im 
Einzelnen erforderlichen Maß-
nahmen einschließlich der räum-
lich-zeitlichen Umsetzung von 
Vergrämungs- und vorgezogenen 
Maßnahmen (artenschutz- wie na-
turschutzrechtlicher Ausgleich) 
bleibt dem nachgeordneten Ver-
fahren vorbehalten und sind bis 
dahin in einem Fachplan zu detail-
lieren. 
 

Die Eingriffs-/Ausgleichsproblematik 
ist im immissionsschutzrechtlichen 
Genehmigungsverfahren nach Na-
turschutzrecht abzuhandeln. Sie 
stellt nach Einschätzung von 36-2 
kein dauerhaftes Hindernis dar. 

Diese Information wurde an den 
AWS als Bauherr weitergegeben. 
Durch die Darstellung von Flächen 
zur Entwicklung von Boden, Natur 
und Landschaft in ausreichendem 
Maß ist auf FNP-Ebene somit ein 
Flächenangebot vorhanden bzw. 
planerisch gesichert, das auch für 
den notwendigen Ausgleich her-
angezogen werden kann. 
 

Kenntnis-
nahme 

Im Plangebiet wurden bis zum Zeit-
punkt der Stellungnahme folgende 
streng geschützte Tierarten festge-
stellt: Zauneidechse und Nachtker-
zenschwärmer. Es gibt einen frühe-
ren Nachweis der Schlingnatter. 
Nach Auskunft des Gutachters ist 
das Plangebiet potentieller Lebens-
raum dieser Art. Das Vorkommen 
der Haselmaus wird ebenfalls un-
tersucht. Die bisher festgestellten 
europäischen Vogelarten sind be-
sonders geschützt, ebenso die Am-
phibien (Teichmolch und Wasser-
frosch). Das Rebhuhn wird noch 
besonders untersucht. 

Die Bestandsaufnahme (vgl. Be-
standbericht Artenschutz, Trautner, 
März 2013) hat im Untersuchungs-
gebiet Vorkommen mehrerer euro-
parechtlich geschützter Arten des 
Anhangs IV der FFH-Richtlinie so-
wie der Vogelfauna (dort an-
spruchsvollere, teils auf der Vor-
warnliste stehende Arten) ergeben. 
Arten des Anhangs IV der FFH-
Richtlinie, bei denen vorhabenbe-
dingt je nach Detailplanung voraus-
sichtlich Fortpflanzungs- und Ruhe-
stätten in Anspruch genommen 
werden müssten, sind Zauneidech-
se (größerer Bestand) und Nacht-

ja 
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kerzenschwärmer (potenziell zudem 
Schlingnatter). 
An europäischen Vogelarten sind u. 
a. Reviere der Vorwarnlistearten 
Dorngrasmücke, Klappergrasmü-
cke, Goldammer und Bluthänfling 
betroffen. 
Haselmaus und Rebhuhn konnten 
nicht nachgewiesen werden. 
Registriert wurde auch der auf der 
landesweiten Vorwarnliste stehende 
rückläufige Teichmolch. 
Die artenschutzrechtlichen Belange 
wurden, soweit dies auf Ebene der 
Flächennutzungsplanung möglich 
ist, berücksichtigt. Abschließend ist 
das Thema Artenschutz im nachge-
ordneten Verfahren zu bearbeiten. 
 

Die nach dem Urteil des BVerwG 
vom 14.07.2011 ggf. notwendige 
Erteilung von Ausnahmen zur 
Durchführung von CEF-
Maßnahmen oder Baufeldräumun-
gen können im Rahmen des eigent-
lichen Genehmigungsverfahrens 
abgehandelt werden. 
 

Es besteht keine Relevanz für das 
FNP-Verfahren.  
Diese Information wurde an den 
AWS als Bauherr weitergegeben. 

Kenntnis-
nahme 

Die nachfolgenden Untersuchun-
gen, Maßnahmenkonzepte und 
Pläne werden aus naturschutzrecht-
licher Sicht erforderlich und sind im 
immissionsschutzrechtlichen Ge-
nehmigungsverfahren zu erarbeiten:
Artenschutzrechtliches Gutachten 
zu Avifauna, Herpetofauna, Nacht-
kerzenschwärmer sowie Fleder-
mäusen. Des Weiteren besteht ein 
Prüfbedarf für die Haselmaus, der 
noch 2012 abgedeckt werden kann. 
Der Prüfbericht für das Rebhuhn 
kann erst im Jahr 2013 abgedeckt 
werden. Vorausgegangene Unter-
suchungen zu Wildbienen sind zu 
berücksichtigen. Das Gutachten 
wurde vom Amt für Umweltschutz 
beauftragt bzw. wird ergänzt. 
Erstellung eines Landschaftspflege-

Es besteht keine Relevanz im 
FNP-Verfahren.  
Diese Information wurde an den 
AWS als Bauherr weitergegeben. 

Kenntnis-
nahme 
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rischen Begleitplans, der sämtliche 
erforderlichen Vermeidungs-, Mini-
mierungs- und Kompensations-
maßnahmen im Bezug auf Eingriffe 
in Natur und Landschaft sowie den 
Artenbestand inklusive CEF-
Maßnahmen in Text und Plänen 
darstellt. 
Erstellung eines Landschaftspflege-
rischen Ausführungsplanes, der 
sämtliche erforderlichen Vermei-
dungs-, Minimierungs- und Kom-
pensationsmaßnahmen im Bezug 
auf Eingriffe in Natur und Land-
schaft sowie den Artenbestand in-
klusive CEF-Maßnahmen in Text, 
Plänen, Zeichnung soweit konkreti-
siert, dass sie von den von der 
AWS beauftragten Firmen umge-
setzt werden können. 
 
Bodenschutz 
Die Änderung des derzeit wirksa-
men FNP kann nach derzeitigem 
Kenntnisstand einen erheblichen 
Verlust an Bodenqualität bewirken. 
Im Bereich des Flurstücks Nr. 2500 
befindet sich eine Fläche von ca. 
1700 m² mit Bodenqualitätsstufe 4 
entsprechend der Planungskarte 
Bodenqualität. Wird dieser Teil des 
Plangebiets auf einer Fläche von 
mehr als 500 m² im Rahmen der 
Umnutzung so in Anspruch ge-
nommen, dass eine Reduktion der 
Bodenqualität um eine Stufe oder 
mehr erfolgt, sind die Auswirkungen 
als erheblich einzustufen. Die Aus-
wertung der aktualisierten Pla-
nungskarte Bodenqualität entspre-
chend der Methode des Boden-
schutzkonzeptes Stuttgart (BOKS) 
ergibt für den Ist-Zustand des Plan-
gebiets eine Gesamtsumme an Bo-
denindexpunkten von 4,89. 
 

 
Dieser Hinweis wurde in den Um-
weltbericht aufgenommen und die 
Auswirkungen auf das Schutzgut 
Boden beschrieben und bewertet. 
Der gewählte Standort ist tech-
nisch stark überformt und durch 
die Vornutzung durch eine Gärtne-
rei bereits zu großen Teilen ver-
siegelt. Die flächenoptimierte An-
lagenplanung kommt mit einer 
kleinstmöglichen Inanspruchnah-
me zusätzlicher zuvor unbebauter 
Flächen aus. 

 
ja 

Im Plangebiet ist eine Fundstelle 
des Denkmalamtes vermerkt, d. h. 

Zur Feststellung von Ausdehnung 
und Erhaltungszustand sollten mög-

ja 
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der Boden hat ggf. hier die Funktion 
als Archiv der Kulturgeschichte. 

lichst frühzeitig im Vorfeld der Er-
schließung archäologische Pro-
spektionen in Anwesenheit eines 
Vertreters der Archäologischen 
Denkmalpflege/Regierungspräsi-
dium durchgeführt werden.  
Diese Information wurde an den 
AWS als Bauherr weitergegeben. 
Es ist nach Einschätzung des Re-
gierungspräsidiums nicht davon 
auszugehen, dass die Funde einer 
Realisierung der Planung endgültig 
entgegenstehen. 
Die Belange sind im Umweltbericht 
angesprochen und bewertet. 
 

Stadtklima, Lufthygiene 
Nach dem Klimaaltas des Verbands 
Region Stuttgart (2008) wird der Be-
reich Hummelsbrunnen-Süd als 
Freiland-Klimatop bezeichnet, wel-
ches eine potenzielle Kaltluftproduk-
tionsfläche darstellt. Die Flächen 
besitzen bedeutende klimarelevante 
Funktionen und grundsätzlich eine 
hohe Empfindlichkeit gegenüber 
nutzungsändernden Eingriffen. Für 
den Standort sind in nahezu 50 % 
der Jahresstunden Wetterlagen mit 
Windgeschwindigkeiten unter 
1,4 m/s charakteristisch. Es erfolgt 
ein flächenhafter Kaltluftabfluss, der 
zunächst von Nordwest nach Süd-
ost orientiert ist. In der ausgepräg-
ten Phase wird dieser in östliche 
Richtung umgelenkt. 
Zudem gilt der Standort als boden-
inversionsgefährdetes Gebiet. 
Vor diesem Hintergrund sind aus 
stadtklimatischer Sicht hohe Anfor-
derungen an die Grünausstattung 
der geplanten Bauwerke und deren 
Umfeld zu stellen. Eine Begrünung 
der Dachflächen ist ohne detaillierte 
Prüfung auch nicht mit der Begrün-
dung der Nutzung des Nieder-
schlagwassers als Brauchwasser im 
Vergärungsprozess auszuschlie-

 
Die Belange des Stadtklimas und 
der Lufthygiene sind im Umweltbe-
richt beschrieben und bewertet. 
Die Planung hat erheblich nachtei-
ligen Umweltauswirkungen für das 
Schutzgut Klima und Luft. 
Klimarelevante Maßnahmen sind 
als Fachplanung im nachfolgenden 
Verfahren zu erarbeiten. 

 
ja 
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ßen, zumal die vorliegende Mach-
barkeitsstudie der Umwelttechnik 
Bojahr vom Mai 2012 dennoch ein 
Speicherbecken für Oberflächen-
wasser zur Abpufferung einer mög-
lichen Überlastung des Abwasser-
netzes empfiehlt. 
 
Die in der Checkliste Umweltprü-
fung unter Punkt 7a angeführte ge-
ringe Klimaaktivität ist nicht zutref-
fend und entsprechend zu ändern. 
Darüber hinaus wird im nachfolgen-
den immissionsschutzrechtlichen 
Genehmigungsverfahren eine gu-
tachterliche Betrachtung unter Be-
rücksichtigung der kleinklimatischen 
Verhältnisse zur Darstellung der 
Auswirkungen der Vergärungsanla-
ge auf die umliegenden Wohnnut-
zungen empfohlen. 
 

Der Hinweis wurde aufgenommen. 
 

ja 

Es scheint jedoch bereits im Rah-
men der Änderung des FNP gebo-
ten, neben der im Kapitel Umwelt-
belange unter dem Abschnitt Ge-
ruch dargestellten, allgemeingülti-
gen Emissionsbegrenzung nach TA 
Luft eine erste Einschätzung der 
möglichen Konfliktsituation zwi-
schen Geruchsstoffemittent und 
Nachbarschaft zu geben. 
 

Ein entsprechendes Geruchsgut-
achten auf Ebene der Flächennut-
zungsplanung liegt vor. Dieses hat 
zum Ergebnis, dass in den Berei-
chen mit Wohnnutzung nur ver-
nachlässigbare Geruchswahrneh-
mungen errechnet werden. 

ja 

Verkehrslärm 
Grundsätzlich ist gegen die Ände-
rung des FNP aus schalltechnischer 
Sicht nichts einzuwenden. 
Unter Punkt 3 Bestandsituati-
on/Verkehrserschließung wird die 
Linksabbieger-Spur für Fahrzeuge 
aus Richtung Zuffenhausen er-
wähnt. Auch unter Punkt 4 Inhalte 
FNP-Änderung/Verkehrskonzept 
wird angedeutet, dass die derzeitige 
Erschließung möglicherweise nicht 
ausreichend sein könnte. Dies lässt 
darauf schließen, dass ein nicht un-
erheblicher Teil der Anlieferungen 

 
Für den Stadtbezirk Zuffenhausen 
besteht ein Lkw-Durchfahrtsverbot. 
Die Ludwigsburger Straße ist in 
beiden Fahrtrichtungen für Lkw mit 
einem zulässigen Gesamtgewicht 
über 3,5 t gesperrt. Die Andienung 
der Anlage hat damit über die um-
liegenden Bundesstraßen zu erfol-
gen. 
Die Leistungsfähigkeit für den Ver-
kehrsknoten B 27 a/Westrampe ist 
auch nach Inbetriebnahme der Bio-
abfallvergärungsanlage mit einer 
Behandlungsmenge von ca. 

 
ja 
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aus Richtung Zuffenhausen erfol-
gen könnte und dadurch die An-
wohner der Ludwigsburger Str. be-
lästigt würden. Im weiteren Verfah-
ren sollte darauf hingewirkt werden, 
dass die An- und Abfahrt der LKWs 
ausschließlich über die B 27/27 a 
erfolgt und nicht über die Ludwigs-
burger Straße. 

35.000 Mg/a grundsätzlich gege-
ben. 
Mit der derzeitigen unzureichenden 
Erschließung ist der bestehende 
Feldweg gemeint, der aktuell das 
Gelände erschließt und für den Be-
trieb der Bioabfallvergärungsanlage 
auszubauen ist.  

 
Folgende Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange haben keine Stellung-
nahme abgegeben bzw. keine Einwände vorgebracht: 
 
Amt für Liegenschaften und Wohnen, Deutsche Telekom AG, Eisenbahn-Bundesamt, 
EnBW Regional AG, Handwerkskammer Stuttgart, Stadt Korntal-Münchingen, Stadt 
Ludwigsburg, Stadt Kornwestheim, Kabel Baden-Württemberg GmbH & Co KG, Ver-
schönerungsverein Stuttgart e. V.. 
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Amt für Liegenschaften und Woh-
nen, Abt. 23-4  
(Landwirtschaftskoordination) 
 
Das Plangebiet umfasst im nördli-
chen Teil ca. 2,3 ha landwirtschaftli-
che Nutzfläche der Vorrangfläche 1 
– gute bis sehr gute Flächen lt. Flur-
bilanz (FS 2472-2482 und 2489 - 
2495). Diese Flächen sind für wirt-
schaftlichen Landbau von großer 
Bedeutung (u. a. aufgrund der Grö-
ße) und sind dieser Nutzung vorzu-
behalten. 

 
 
 
 
Durch den Bau der Bioabfallver-
gärungsanlage sind besonders 
und streng geschützte Arten be-
troffen. Um keine Verbotstatbe-
stände nach § 44 BNatSchG aus-
zulösen, sind vorgezogene Arten-
schutzmaßnahmen - zwingend im 
räumlich-funktionalen Zusam-
menhang - erforderlich. Auf FNP-
Ebene sind hierfür Flächen zur 
Entwicklung von Boden, Natur 
und Landschaft dargestellt. In den 
weiteren Verfahrensschritten wird 
der Bedarf und genaue Umfang 
der Artenschutzmaßnahmen fest-
gelegt. Erst in diesem Stadium 
kann abgeschätzt werden, in wel-
chem Maße landwirtschaftliche 
Nutzfläche der Kategorie Vorrang-
fläche Stufe I in Anspruch ge-
nommen werden muss. Den na-
turschutzrechtlich notwendigen 
vorgezogenen Artenschutzmaß-
nahmen wird Vorrang vor den ag-
rarstrukturellen Belangen gege-
ben. Es ist davon auszugehen, 
dass nicht alle Flächen für einen 
Ausgleich herangezogen werden 
müssen. Sind über die Arten-
schutzmaßnahmen hinaus natur-
schutzrechtliche Ausgleichsflä-
chen erforderlich, werden agrar-
strukturelle Belange ebenfalls be-
rücksichtigt. 
 

 
 
 
 
nein 

Im FNP bleibt die o. g. Fläche wei- Der nördliche Planungsbereich ist nein 

Anlage 5 zur GRDrs. 942/2015 



Seite 2 

Stellungnahme Behörden und 
sonstige Träger öffentlicher Be-
lange 

Stellungnahme Verwaltung berück-
sichtigt 
 

terhin als Grün- bzw. Waldfläche be-
stehen bzw. soll vorsorglich als Flä-
che zur Entwicklung von Boden, Na-
tur und Landschaft ausgewiesen 
werden. Damit besteht kein Schutz 
als Landwirtschaftsfläche. 
Erst mit der Ausweisung o. g. Teil-
fläche als „Allgemeine Fläche für die 
Landwirtschaft“ ist die landwirtschaft-
liche Nutzung planerisch gesichert. 
Es wird gefordert, dass generell 
Ausgleichsmaßnahmen keinesfalls 
auf Vorrangflächen der Flurbilanz 
Stufe I/II stattfinden. Aus landwirt-
schaftlicher Sicht gibt es bei Berück-
sichtigung o. g. Aspekte keine Ein-
wände hinsichtlich der vorliegenden 
Änderung des Flächennutzungs-
plans. 
 

aktuell als Kombination Wald- und 
Grünfläche dargestellt. Diese 
Darstellung umfasst einen größe-
ren Bereich. Ihr liegt eine land-
schaftsplanerische Konzeption 
aus den achtziger Jahren zugrun-
de, die aktuell überarbeitet wird. 
Diese großflächige Darstellung ist 
in ihrer Gesamtheit bei nächster 
Gelegenheit anzupassen. 
Die Plandarstellung steht einer 
Nutzung als landwirtschaftlicher 
Fläche im Bestand nicht entge-
gen. 

DB Services Immobilien GmbH
Niederlassung Karlsruhe 
 
Die Stellungnahme vom 31.01.2013 
gilt weiterhin. 
Im betroffenen Bereich verlaufen die 
Zufahrten zu den Rettungsplätzen 
an den Portalen des Tunnels „Lan-
ges Feld“. Die Verkehrswege müs-
sen auch nach einer Änderung der 
Nutzung erhalten und nutzbar sein. 
Gleiches gilt auch für die gepachte-
ten Gärten der Bahn-Landwirtschaft.
 

 
 
 
Der angesprochene Bereich ist 
nicht mehr Teil des Plangebietes 
und liegt außerhalb des Geltungs-
bereiches. Er ist für die Realisie-
rung der Planung nicht erforder-
lich. Die Zufahrten zu den Ret-
tungsplätzen und den gepachteten 
Gärten bleiben unbeeinträchtigt 
bestehen. 

 
 
 
nein 

Regierungspräsidium Stuttgart
Ref. 21/ Raumordnung, Baurecht, 
Denkmalschutz 
 
Naturschutz: 
Um zu vermeiden, dass es durch die 
geplanten Maßnahmen zu Verbots-
handlungen gem. § 44 Abs. 1 
BNatSchG von hier lebenden Zaun-
eidechsen kommt, sind die im Gut-
achten zur Optimierung der Anla-
genplanung unter Gesichtspunkten 
des Artenschutzes (Büro Planung 
und Umwelt, 5.12.2013) festgehalte-

 
 
 
 
- 

 

 
 
 
 
Kenntnis-
nahme 
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nen Maßnahmen vollumfänglich um-
zusetzen. Die Eingriffe in die Le-
bensräume des Nachtkerzen-
schwärmers können durch die funk-
tional vorgezogene Entwicklung ent-
sprechender Habitate kompensiert 
werden. Auch hier bedarf es keiner 
Ausnahme nach § 45 Abs. 7 
BNatSchG.  
 
Notwendig sind ein Monitoring und 
eine fotografische Dokumentation. 
 

Auf der nachfolgenden Be-
bauungsplanebene werden Maß-
nahmen für ein Monitoring und 
Dokumentation im Umweltbericht 
festlegt. 
 

nein 

Industrie: 
Bereits in seiner zum inzwischen 
abgeschlossenen Zielabweichungs-
verfahren abgegeben Stellungnah-
me als Träger öffentlicher Belange 
hatte das Regierungspräsidium 
Stuttgart (Referat 54.5) Ausführun-
gen zu den von der Planungsträgerin 
von Gesetzes wegen zu berücksich-
tigenden Störfallvorsorgeaspekte 
gemacht. Es handelt sich dabei um 
die Ermittlung von angemessenen 
Abständen zwischen der geplanten 
Bioabfallvergärungsanlage als Stör-
fallanlage und sich in der Nähe be-
findlichen Schutzobjekten und -
gebieten auf der Grundlage des Leit-
fadens „Empfehlungen für Abstände 
zwischen Betriebsbereichen nach 
der Störfall-Verordnung und schutz-
würdigen Gebieten im Rahmen der 
Bauleitplanung - Umsetzung des 
§ 50 BImSchG“ (KAS-18). Die dem 
Regierungspräsidium Stuttgart nun 
vorliegende Begründung zur Flä-
chennutzungsplanänderung (Immis-
sionsschutz - Ziff. 5 der Begründung) 
wird den sich in erster Linie aus § 50 
BImSchG ergebenden Anforderun-
gen an eine vorausschauende Be-
trachtung möglicher Auswirkungen 
eines Störfalls nicht gerecht. Dies 

 
Bei einem gemeinsamen Termin 
beim Regierungspräsidium Stutt-
gart am 9. Juli 2014 konnte geklärt 
werden, dass die Bewertung der 
Belange der Störfallverordnung 
(angemessene Abstände) einzel-
fallbezogen im Rahmen des mitt-
lerweile eingeleiteten Bebauungs-
planverfahrens erfolgen kann und 
muss.  
Das geforderte Gutachten eines 
Sachverständigen nach § 29 a 
BImSchG ist beauftragt. Die da-
raus resultierenden Vorgaben für 
die Genehmigungsfähigkeit der 
Bioabfallvergärungsanlage sind im 
Bebauungsplanverfahren durch 
entsprechende Festsetzungen zu 
sichern. 
Der Umweltbericht wurde an den 
entsprechenden Stellen redaktio-
nell angepasst. 

ja 
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aus folgenden Gründen: Gegen-
stand einer derartigen Betrachtung 
zur Ermittlung angemessener Ab-
stände ist im konkreten Fall die 
Menge an Biogas, die sich im Laufe 
des Vergärungsprozesses der Bio-
abfälle bildet und notwendigerweise 
in der Anlage gespeichert wird, bis 
sie einer wie immer gearteten Ver-
wertung zugeführt wird. Dieses Bio-
gas in der in der geplanten Anlage 
zu erwartenden Menge ist auch der 
Grund, weshalb diese unter die Stör-
fall-Verordnung und den sich aus ihr 
ergebenden Anforderungen fällt. 
Deshalb kommt es auf die Energie-
verwertung, die laut Begründung zur 
Flächennutzungsplanänderung noch 
nicht abschließend festgelegt wird, 
hier nicht an. Auch die Darlegungen 
zum Schutzobjektcharakter der nahe 
gelegenen B 27 und der Bahngleise 
im Westen entsprechen nicht den 
rechtlichen Vorgaben des § 50 
BImSchG. Wichtige Verkehrswege 
werden in § 50 BImSchG als 
Schutzobjekte ausdrücklich genannt, 
so dass deren typische Merkmale (z. 
B. Schnelligkeit des Auto- und 
Bahnverkehrs und der Aufenthalt der 
Menschen im Fahrzeug) hier nicht 
als Abstand vergrößernd herange-
zogen werden können. Da es sich 
nach der genannten Vorschrift aber 
um wichtige Verkehrswege handeln 
muss, spielt hier vielmehr die Fre-
quentierung des fraglichen Ver-
kehrsweges eine Rolle. Die Landes-
anstalt für Umwelt, Messungen und 
Naturschutz Baden-Württemberg 
(LUBW) sieht Straßen mit mehr als 
5000 Fahrzeugen pro Tag im Jah-
resmittel und Schienenwege mit 
mehr als 24 Zügen pro Tag und 
Fahrtrichtung als wichtige Verkehrs-
wege und somit als Schutzobjekte 
im Sinne des § 50 BImSchG an. 
Dies ist im Hinblick auf die B 27, die 
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B 27 a und die Bahngleise durch die 
Erstellung eines Gutachtens eines 
Sachverständigen nach § 29 a 
BImSchG zu untersuchen. Dies gilt 
im Übrigen auch für unter dem Ge-
sichtspunkt des Naturschutzes be-
sonders wertvolle und besonders 
empfindliche Gebiete. Es wird ange-
regt, sich wegen der Erstellung eines 
solchen Gutachtens im Vorfeld mit 
Referat 54.5 im Regierungspräsidi-
um Stuttgart in Verbindung zu set-
zen. 
Nachdem nach Auffassung des Re-
gierungspräsidiums Stuttgart der 
Flächennutzungsplanänderung die 
Aufstellung eines Bebauungsplans 
für die geplante Bioabfallvergä-
rungsanlage zu folgen hat, könnten 
die Einzelfall bezogenen Betrach-
tungen zu den angemessenen Ab-
ständen z. B. im Rahmen eines vor-
habenbezogenen Bebauungsplans 
erfolgen. Dort haben sie aber spä-
testens zu erfolgen und können nicht 
auf das immissionsschutzrechtliche 
Genehmigungsverfahren verlagert 
werden. 
 

 
 
Folgende Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange haben keine Stellung-
nahme abgegeben, bzw. keine Einwände vorgebracht: 
 
Deutsche Telekom AG, Eisenbahn-Bundesamt, terranets, Landesamt für Geologie, Roh-
stoffe und Bergbau (RP Freiburg), Gesundheitsamt, Handwerkskammer Stuttgart, In-
dustrie- und Handelskammer Region Stuttgart, Landesnaturschutzverband Baden-
Württemberg, NABU Stuttgart e. V., Naturschutzbeauftragter Stuttgart, Stadt Korntal-
Münchingen, Stadt Kornwestheim, Stadt Ludwigsburg, Kabel Baden-Württemberg GmbH 
& Co. KG, Verschönerungsverein Stuttgart e. V.. 
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Änderung Nr. 54 des Flächennutzungsplans Stuttgart im Gewann Hummelsbrun-
nen Süd in Stuttgart-Zuffenhausen 
 
Zusammenstellung der FNP relevanten Stellungnahmen der erneuten Beteiligung 
der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gem. § 4 a Abs. 3 BauGB 
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lange 
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sichtigt 
 

Amt für Liegenschaften und Woh-
nen, Abt. 23-4  
(Landwirtschaftskoordination) 
 
Beim nördlichen Teil des Plangebie-
tes handelt es sich nach dem Regio-
nalplan um beste landwirtschaftliche 
Fläche (Flurbilanz Stufe I). Diese 
sind für den ökonomischen Landbau 
wichtig und dieser Nutzung vorzube-
halten. Der Erhaltung dieser beson-
ders für die Landwirtschaft geeigne-
ten Flächen ist bei der Abwägung mit 
konkurrierenden Nutzungen beson-
ders Gewicht beizumessen. Dem Er-
gebnis, dass diese Fläche für Arten-
schutz- und Ausgleichsmaßnahmen 
(T-Fläche im FNP) zur Verfügung 
steht, geht keine nachvollziehbare 
Abwägung der Belange Natur-
/Bodenschutz und Landwirtschaft vo-
raus. Bereits im FNP wird gefordert, 
dass generell Ausgleichmaßnahmen 
keinesfalls auf Vorrangflächen der 
Flurbilanz Stufe I/II stattfinden sollen.
Derzeit wird das Landschaftsentwick-
lungskonzept Hummelgraben aufge-
stellt, wo seitens der Landwirtschaft 
zahlreiche Flächen für Ausgleichs-
maßnahmen zur Disposition gestellt 
wurden. Ehe auf besten Ackerböden 
Artenschutz- und Ausgleichsmaß-
nahmen stattfinden, ist erst auf die 
weniger wertvollen landwirtschaftli-
chen Flächen zurückzugreifen. 
Belange der Landwirtschaft gehören 
zu den öffentlichen Belangen und 
sollten u. E. ordnungsgemäß einge-
stellt und abgewogen werden.  

 
 
 

 
Durch den Bau der Bioabfallvergä-
rungsanlage sind besonders und 
streng geschützte Arten betroffen. 
Die Planung löst damit artenschutz-
rechtliche Verbotstatbestände nach 
§ 44 Abs. 1 BNatSchG aus. Um die 
Legalausnahme (§ 44 Abs. 5 
BNatSchG) für die Planung in An-
spruch nehmen zu können, sind vor-
gezogene Artenschutzmaßnahmen, 
die die ökologische Funktion der Le-
bensstätten der betroffenen Arten 
erfüllen können, zwingend im direk-
ten räumlich-funktionalen Zusam-
menhang umzusetzen. 
Im nachfolgenden Bebauungsplan-
verfahren wird der Bedarf und Um-
fang der Artenschutzmaßnahmen 
festgelegt. Um in jedem Fall ausrei-
chen Flächen dafür bauplanungs-
rechtlich zu sichern, ist nördlich und 
westlich der Baufläche im FNP Flä-
che zur Entwicklung von Boden, Na-
tur und Landschaft dargestellt. Erst 
auf Ebene des Bebauungsplans 
kann abgeschätzt werden, ob auch 
Flächen der Vorrangflur Stufe I in 
Anspruch genommen werden müs-
sen. Der Artenschutz unterliegt hier 
nicht der Abwägung, sondern ist 
unmittelbar geltendes Recht. Die Be-
lange der Landwirtschaft werden je-
doch soweit möglich berücksichtigt.  
Flächen und Maßnahmen, die für 
den Artenschutz hergestellt werden, 
können auch auf den naturschutz-
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rechtlichen Ausgleich angerechnet 
werden. Daher spricht der FNP von 
Artenschutz- und Ausgleichsmaß-
nahmen. Sollten über diese kombi-
nierten Artenschutz- und Ausgleichs-
flächen hinaus weitere naturschutz-
rechtliche Ausgleichsflächen erfor-
derlich werden, werden im Rahmen 
der nachfolgenden Verfahren die ag-
rarstrukturellen Belange soweit mög-
lich berücksichtigt.  
Den naturschutzrechtlich notwendi-
gen vorgezogenen Artenschutzmaß-
nahmen wird Vorrang vor den agrar-
strukturellen Belangen gegeben. 
 
Eine Abwägung zwischen Belangen 
des Natur-/Bodenschutzes und der 
Landwirtschaft wurde vorgenommen 
und in der Begründung bzw. dem 
Umweltbericht ergänzt. 
 

DB Services Immobilien GmbH
Niederlassung Karlsruhe 
 
Im Bereich des Schnellbahnstrecke 
Mannheim - Stuttgart-Zuffenhausen 
ist eine Tunnelnachrüstung geplant 
mit Ausbau der Zuwegungen.  
Das notwendige Planfeststellungs-
verfahren ist noch nicht eingeleitet. 
 

 
 
 
Auf FNP-Ebene besteht keine Rele-
vanz. 
Es liegt eine ausführliche Stellung-
nahme auch zum Bebauungsplan-
entwurf von Seiten der DB Services 
vor. In den Bebauungsplan werden 
die Planungen der DB Services Im-
mobilien GmbH nachrichtlich über-
nommen.  
 

 
 
 
nein 

Regierungspräsidium Stuttgart
Ref. 21/ Raumordnung, Baurecht, 
Denkmalschutz 
 
Das Gutachten zum Umgang mit der 
Bioabfallvergärungsanlage als Stör-
fallbetrieb ist im Hinblick auf die ak-
tuelle Anlagenkonfiguration zu aktua-
lisieren. 
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Das Geruchsgutachten bedarf einer 
Aktualisierung. Es müsse die vorge-
sehene Abluftreinigungstechnik und 
die Auslegung der Anlage berück-
sichtigen.  

Die Gutachten werden im Rahmen 
des nachgeordneten Bebauungs-
planverfahrens aktualisiert bzw. er-
arbeitet. 
Das Gutachten zum Thema Störfall-
betrieb ist aktualisiert worden und 
liegt dem Regierungspräsidium in-
zwischen vor. 

Kenntnis-
nahme 

Es bedarf einer detaillierten Lärm-
prognose, bei der insbesondere auch 
tieffrequente Geräuschanteile durch 
den Betrieb eines Blockheizkraftwer-
kes zu betrachten sind. 
 
Aussagen zu staubförmigen Emissi-
onen sind ebenfalls notwendig. 
 
Landesnaturschutzverband Ba-
den-Württemberg 
 
Die Standortfindung für die Vergä-
rungsanlage für die Landeshaupt-
stadt Stuttgart wird nach wie vor für 
grundsätzlich fehlerhaft gehalten.  
Die Gesamt-Systemkosten bei der 
Abfallentsorgung werden vor allem 
durch den Aufwand beim Sammeln 
der Abfälle bestimmt. Daher muss 
die Standortfindung einer zentralen 
Behandlungsanlage vor allem die 
Minimierung des Transportaufwan-
des anstreben.  
 

 
 
 
Im Vorfeld des Flächennutzungs-
planverfahrens wurde eine ausführli-
che Alternativenprüfung durchge-
führt. Eines der Kriterien unter vielen 
anderen war der Transportweg bzw. 
die Entfernung zum Abfallschwer-
punkt. Dieses Kriterium dient der 
Beurteilung der Transport bedingten 
Umweltauswirkungen (Kraftstoffver-
brauch, Abgase, Lärm). Es ergibt 
sich ein theoretischer geografischer 
Abfallschwerpunkt im Stadtbezirk 
Süd.  
Als Vergleichswert bzw. Null-Fall 
dienen die Transportwege nach 
Kirchheim unter Teck als bisherigem 
Ziel des Bioabfalltransportes.  
Im Vergleich der Stuttgarter Standor-
te mit dem Null-Fall liegen die gefah-
renen Kilometer beim entferntesten 
Alternativstandort um den Faktor 1,3 
niedriger als beim Standort Kirch-
heim unter Teck - beim nächstgele-
genen sogar um den Faktor 3,6. 
Die Alternativenprüfung machte 
deutlich, dass es auf Stuttgarter 
Gemarkung keinen Standort gibt, der 
uneingeschränkt geeignet ist. Eine 
Abwägung öffentlicher und privater 
Interessen und Belange ist damit 
notwendig und erfolgt nicht zuletzt 

 
 
 
nein 
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durch die Gewichtung der Kriterien. 
Ein Standort in zentraler Lage steht 
nicht zur Verfügung. 
 

Es sei für Außenstehende nicht 
nachvollziehbar, dass der Standort 
neben dem Gaswerk Gaisburg und 
derjenige neben dem Gaskessel in 
Stuttgart Ost als „nicht verfügbar“ 
eingestuft werden. Die enge Zu-
sammenarbeit der EnBW als Grund-
stückseigentümerin und Partnerin 
der Stadt müsse eine gemeinsame 
Planung ermöglichen. 
 

Die EnBW als Grundstücks-
eigentümerin signalisierte in mehre-
ren Gesprächen keine Verkaufsbe-
reitschaft auf Grund von Eigenbe-
darf.  
Aktuell plant die EnBW ein Gaswerk 
auf diesen Flächen und setzt ent-
sprechende Baumaßnahmen um. 
 

nein 

Die artenschutzrechtlichen Untersu-
chungen haben ergeben, dass der 
Standort von überaus hoher Qualität 
ist. Deswegen sollten die Alternativ-
standorte nochmals in Betracht ge-
zogen werden. 
 
Es wird festgestellt, dass die nicht 
nachvollziehbare schlechte Bewer-
tung der beiden ENBW-Standorte 
und die zu gering gewichtete hohe 
Bedeutung des Gebietes „Hummel-
brunnen“ für den Artenschutz und 
den Biotopverbund eine Standort-
fehlentscheidung herbeigeführt hat. 
Die bereits versiegelten Standorte 
Gaswerk und Kraftwerk sind für den 
Artenschutz wesentlich weniger be-
deutsam. 

 

An den Standorten Gaisburg, Gas-
werk und Kraftwerk gibt es neben 
versiegelten Flächen auch Schotter- 
und Rasenflächen. Die artenschutz-
fachliche Einschätzung kommt zum 
Ergebnis, dass die Gebiete aufgrund 
ihrer Lage und ihrer Ausstattung ein 
hohes Habitatpotenzial insbesonde-
re für die europarechtlich streng ge-
schützte Mauer- und Zauneidechse 
aufweisen. Auch das Vorkommen 
der Schlingnatter ist nicht ausge-
schlossen. Weitere 
Habitatpotenziale werden insbeson-
dere für europarechtlich geschützte 
Vogelarten, für den Nachtkerzen-
schwärmer, für Wildbienen sowie 
Heuschrecken gesehen. Dies be-
gründet die Einschätzung als hoher 
Konflikt.  
Da die Standorte jedoch ohnehin 
nicht zur Verfügung stehen, war eine 
vertiefende artenschutzfachliche Un-
tersuchung nicht erforderlich. 

 

nein 

Als Zwischenergebnis im Bürgerbe-
teiligungsprozess zum Landschafts-
entwicklungskonzept Hummelgraben 
hat sich herausgestellt, dass Maß-
nahmen im Bereich des Naturschut-
zes nicht konsensfähig sind. Die 
Eingriffe können somit vor Ort nicht 
ausgeglichen werden.  

Umfang und Maßnahmen des natur-
schutzrechtlichen Ausgleichs werden 
im nachgeordneten Verfahren ermit-
telt, konkretisiert und abschließend 
erarbeitet. Auf FNP-Ebene sind mit 
der Darstellung von Flächen zur 
Entwicklung von Boden, Natur und 
Landschaft in unmittelbarer Nähe 

nein 
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des Eingriffs in ausreichendem Um-
fang die auf dieser Planungsebene 
möglichen Voraussetzungen für ei-
nen Ausgleich geschaffen. Ob Aus-
gleichsmaßnahmen im Zusammen-
hang mit dem Landschaftsentwick-
lungskonzept Hummelgraben sinn-
voll sind, wird ebenfalls im nachge-
ordneten Verfahren geprüft. 
 

Es wird vorgeschlagen, das Klärwerk 
Mühlhausen als Alternative zu unter-
suchen und somit die Möglichkeiten 
der Ko-Fermentation (Klärschlamm 
mit Bioabfällen) zu nutzen. 
 

Das Hauptklärwerk in Mühlhausen 
ist als Alternativstandort untersucht 
und ausgeschieden worden auf-
grund einer zu geringen Flächen-
größe. Die vorhandene Fläche wird 
benötigt für die Erweiterung des 
Hauptklärwerks. Ein entsprechendes 
Verfahren ist bereits eingeleitet. 
 

nein 

Die beiden EnBW-Standorte wurden 
auch mit den Kriterien „Freilandkli-
ma“, „Stadtentwicklungskonzept“ und 
Lage in einem „Grünmangelbereich“ 
sehr schlecht mit „rot“ bewertet. Bei-
de Standorte liegen im gut luftdurch-
strömten Neckartal und sind bereits 
anthropogen stark belastete Flächen. 
Diese Situation sollte eher eine posi-
tive als eine negative Bewertung er-
geben. 
 

Laut Klimaatlas des Verbands Regi-
on Stuttgart handelt es sich bei den 
beiden Standorten Gaswerk und 
Kraftwerk um „Bebaute Gebiete mit 
klimatisch-lufthygienischen Nachtei-
len: Verdichtete Siedlungsräume 
bzw. störende Bauwerke. Unter 
stadtklimatischen Gesichtspunkten 
sanierungsbedürftig“. Die vorge-
nommene Bewertung ist daher zu-
treffend. Mit der Einstufung als In-
dustrie- bzw. Gewerbeklimatop ist 
ein intensiver Wärmeinseleffekt auf 
den Flächen ausgedrückt und eine 
hohe Schadstoffbelastung der Luft 
mit gleichzeitig geringem Luftaus-
tausch. 
Dazu handelt es sich um Flächen, 
die großes Potenzial für die Stadt-
entwicklung (vgl. Stadtentwicklungs-
konzept) einschließlich einer intensi-
ven Durchgrünung haben.  
 

nein 
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Dass das Kriterium „Standort für eine 
regional bedeutsame Kraftwerksan-
lage“ als negativ für den Standort 
Kraftwerk Gaisburg gewertet wird, ist 
nicht nachvollziehbar, da es sich bei 
einer solch großen Vergärungsanla-
ge genau darum handelt. 

Der Regionalplan des Verbands 
Region Stuttgart legt für den Stand-
ort Kraftwerk Gaisburg einen Stand-
ort für regional bedeutsame Kraft-
werke fest.  
Für eine derartige Nutzung kommen 
in der Region nicht viele Standorte 
in Frage. Im Hinblick auf die Enge 
des Raumes und der stark konkur-
rierenden Raumnutzungen kann die 
Zahl der Standorte für Großkraft-
werke in der Region Stuttgart kaum 
weiter erhöht werden, weshalb an 
den bestehenden Standorten auch 
Erweiterungsflächen sowie Flächen 
für Ersatzanlagen vorzuhalten sind. 
Die städtische Bioabfallvergärungs-
anlage ist so geplant, dass aus-
schließlich der auf Stuttgarter Ge-
markung anfallende Biomüll verar-
beitet werden kann. Somit ist eine 
regionale Bedeutsamkeit nicht ge-
geben und das Ziel der Regional-
planung nicht erfüllt. 
 

nein 

An den bereits versiegelten Standor-
ten der EnBW könnten Synergien 
genutzt und damit bauliche Anlagen 
entgegen der aktuellen Planung der 
Anlage eingespart werden. Es ist 
hier auch nicht notwendig, lange 
Gasleitungen zum Verbraucher zu 
bauen, die wiederum in die Natur 
eingreifen. 
Erweiterungen wären an beiden 
EnBW-Standorten möglich. 
 

Die EnBW als Grundstückseigentü-
merin signalisierte in mehreren Ge-
sprächen, dass keine Verkaufsbe-
reitschaft auf Grund von Eigenbedarf 
besteht.  
Aktuell plant die EnBW ein Gaswerk 
auf diesen Flächen und setzt ent-
sprechende Baumaßnahmen um. 
 

nein 

NABU Stuttgart e. V.  
 
Der Standort stellt insbesondere auf-
grund der begrenzenden Eisenbahn-
trasse mit ihren extensiv gepflegten 
Böschungen sowie der Lage zwi-
schen den Grünbereichen Heinrizau 
im Osten und Rotenhändle im Wes-
ten trotz der einen Austausch nicht-
flugfähiger Organismen behindern-
den B 27 im Osten einen wichtigen 

 
 
Aufgrund vorkommender besonders 
und streng geschützter Arten werden 
funktionserhaltende Maßnahmen in 
größerem Umfang notwendig. Erste 
Maßnahmen sind bereits abge-
schlossen. Weitere werden im nach-
geordneten Verfahren konkretisiert 
und umgesetzt. Diese Maßnahmen 
kommen auch seltenen und gefähr-

 
 
nein 
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Trittsteinbiotop dar. 
Durch aktuelle Entwicklungen kommt 
es am nördlichen Stadtrand gleich-
zeitig zu mehreren Biotopverlusten. 
Dazu gehört die Bebauung von Lan-
genäcker-Wiesert (z. B. Wegfall 
mehrerer Gartenrotschwanzreviere, 
Wildbienen), die Planung der Bioab-
fallvergärungsanlage und die vermut-
lich steigende Freizeitnutzung im 
Rahmen der Gesamtplanung Hum-
melgraben. 
 

deten Arten zu Gute. Insgesamt ist 
davon auszugehen, dass die Tritt-
steinfunktion erhalten bleibt. Eine 
Summationswirkung wird nicht an-
genommen, da auch im Zusammen-
hang mit den Bebauungsplan Lan-
genäcker-Wiesert populationsstüt-
zende Maßnahmen für Vögel und 
Wildbienen durchgeführt wurden. 
Die Ersatzhabitate werden so ange-
legt und abgeschirmt, dass die Flä-
chen ausreichend geschützt und ei-
ne Störung durch Erholungssuchen-
de nicht zu erwarten ist. 
 

Das von der Flächennutzungspla-
nung betroffene Gebiet ist reichhaltig 
mit seltenen, auf der roten Liste ge-
führten Arten ausgestattet, die im 
Stadtgebiet hochgradig bedroht sind 
(vor allem Sumpfrohrsänger, Zaun-
eidechse, Teichmolch, potentiell 
Schlingnatter). 
Es scheint ein extrem sorgfältig ge-
planter und vollständiger Ausgleich 
auf dem Gelände zwingend. Sollte 
der Ausgleich auf dem Gelände nicht 
gelingen, würde dies einen nach 
Punkt 2 § 44 BNatSchG relevanten 
nachhaltig negativen Einfluss auf die 
lokale Population darstellen.  
Ausgleichsmaßnahmen für die in der 
Stellungnahme aufgeführten kriti-
schen Arten müssen erfolgreich vor 
der Baumaßnahme umgesetzt wer-
den. 
Ausgleichsmaßnahmen außerhalb 
des betroffenen Geländes sind wenig 
erfolgsversprechend.  
Ausgleichsmaßnahmen für diese und 
alle anderen Arten müssen erfolg-
reich vor der Baumaßnahme umge-
setzt werden. Ausgleichsmaßnah-
men außerhalb des betroffenen Ge-
ländes erscheinen aufgrund der 
lückigen Verbreitung wenig erfolg-
versprechend und ohne positiven 
Einfluss auf die Biotopvernetzung 

Für die erforderlichen vorgezogenen 
CEF-Maßnahmen werden Flächen 
im unmittelbaren Umfeld des Ein-
griffs als Flächen zur Entwicklung 
von Boden, Natur und Landschaft im 
FNP dargestellt.  
Nach Umsetzung der oben genann-
ten funktionserhaltenden Maßnah-
men ist davon auszugehen, dass 
das Biotopnetz nicht unterbrochen 
wird und sich der Erhaltungszustand 
der lokalen Populationen der betrof-
fenen Arten nicht verschlechtert. Die 
CEF-Maßnahmen werden vor Be-
ginn der Baumaßnahmen hergestellt 
und sind zum aktuellen Verfahrens-
stand bereits teilweise erfolgreich 
umgesetzt worden. 
Der genaue Umfang der Aus-
gleichsmaßnahmen ist auf Ebene 
der nachgeordneten Bebauungspla-
nung endgültig zu ermitteln. Darauf 
aufbauend sind geeignete Maßnah-
men zu entwickeln. Die Nähe zum 
Ort des Eingriffes ist ein wichtiges 
Kriterium bei der Umsetzung der 
Maßnahmen.  
Das Eintreten des Verbotstatbestan-
des der erheblichen Störung nach § 
44 Abs. 1 Nr. 2 wird insbesondere 
aufgrund der geringen Gefähr-
dungsdisposition potenziell betroffe-
ner Arten und deren vergleichsweise 

nein 
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sinnlos. 
Dringend muss das Vorkommen der 
Schlingnatter geklärt werden und de-
ren Erhalt unter allen Umständen si-
chergestellt werden. Weiterhin sind 
bisher keine Aussagen zu erhal-
tenswerten Wildbienen- und Käfer-
vorkommen und weiteren wirbellosen 
Artengruppen gemacht. Hierzu sind 
ggf. Nacherhebungen zwingend er-
forderlich. 
 

geringen Störungsempfindlichkeit 
nicht erwartet. Dies wird auch durch 
das Gutachten bestätigt. 
m Zuge der artenschutzfachlichen 
Prüfung wurde Maßnahmenbedarf 
insbesondere für Nachtkerzen-
schwärmer, Zauneidechse und Brut-
vögel der Ruderalfluren ermittelt. Bei 
den aus den Vorkommen abgeleite-
ten und im Folgenden auch zu reali-
sierenden Maßnahmen handelt es 
sich insbesondere um die Entwick-
lung und Pflege offener Standorte 
bzw. von Ruderalfluren. Aus fachli-
cher Sicht ist davon auszugehen, 
dass diese Maßnahmenansätze 
auch Ansprüche der potenziell im 
Gebiet vorkommenden Wildbienen, 
Schlingnatter, Käfer und weiterer 
wirbelloser Artengruppen abdecken. 
Ein weiterer Untersuchungsbedarf 
wird daher nicht gesehen. 
Auf FNP-Ebene ist das Thema Ar-
tenschutz nicht abschließend zu klä-
ren. Die auf FNP-Ebene erforderli-
che Behandlungstiefe ist erreicht.  
 

 
Folgende Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange haben keine Stellung-
nahme abgegeben, bzw. keine Einwände vorgebracht: 
 
DB Services Immobilien GmbH, Deutsche Telekom AG, Eisenbahn-Bundesamt, EnBW 
Regional AG, Gesundheitsamt, Handwerkskammer Stuttgart, Industrie- und Handels-
kammer Region Stuttgart, Stadt Kornwestheim, Stadtverwaltung Ludwigsburg, Natur-
schutzbeauftragter Stuttgart, Kabel Baden-Württemberg GmbH & Co. KG, Verschöne-
rungsverein Stuttgart e. V.. 


